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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

In der Sommersession 2021 beriet der Ständerat als Erstrat die Verankerung der
nationalen Menschenrechtsinstitution (NMRI) im Bundesgesetz über Massnahmen zur
zivilen Friedensförderung und zum Schutz der Menschenrechte. Die NMRI soll als
unabhängige, öffentlich-rechtliche Körperschaft das bislang als Pilotprojekt geführte
SKMR ablösen. Gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf beantragte die vorberatende
APK-SR eine Präzisierung, die jegliche Verwaltungs-, Gerichts- und Ombudsfunktionen
für die NMRI explizit ausschliesst. Damit trage sie einem Anliegen Rechnung, das die
SPK-SR in ihrem Mitbericht angebracht hatte, erläuterte Kommissionssprecher Matthias
Michel (fdp, ZG). Zudem ergänzte die Kommission, dass die Kantone vor dem jeweils
vierjährigen Finanzierungsbeschluss angehört werden müssen und dass im Vorstand der
NMRI auf eine ausgewogene Vertretung nicht nur der Geschlechter, sondern auch der
Sprachregionen geachtet werden muss. Beide Änderungen hiess der Ständerat
stillschweigend gut. Eine längere Diskussion führte die Kantonskammer darüber, ob die
Aufgaben der NMRI im Gesetz abschliessend aufgelistet werden sollten wie vom
Bundesrat vorgesehen oder ob die Aufgabenliste durch Einfügen von «insbesondere»
offen gehalten werden soll, wie es eine Minderheit Sommaruga (sp, GE) beantragte.
Bundesrat Iganzio Cassis begründete die abgeschlossene Aufgabenliste mit der in den
Pariser Prinzipien der UNO angelegten Forderung, dass die NMRI «ein klar festgelegtes
Mandat» haben müsse. Durch die abschliessende Auflistung der Funktionen werde dies
gewährleistet, eine offen gehaltene Liste schaffe dagegen Unsicherheit. Der Ständerat
folgte dieser Argumentation mit 28 zu 15 Stimmen und blieb hier bei der Version des
Bundesrats. In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage mit 34 zu 7
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2021
KARIN FRICK

In der Sommersession 2021 lehnte der Ständerat die Motion Quadranti (bdp, ZH) für
eine Übergangslösung bei der Schaffung der NMRI als Zweitrat ab. Da das Anliegen der
Motion mit der Änderung des Bundesgesetzes über Massnahmen zur zivilen
Friedensförderung und zum Schutz der Menschenrechte erfüllt werden würde, hatte
die APK-SR eine Annahme der Motion als obsolet betrachtet und deshalb deren
Ablehnung beantragt. Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) hielt im
Ratsplenum fest, dass der nahtlose Übergang vom SKMR zur NMRI unter Beibehaltung
des Status quo, wie ihn Rosmarie Quadranti mit ihrem Vorstoss gefordert hatte, durch
die Verlängerung des Mandates des Pilotprojekts bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen
Grundlage für die NMRI gewährleistet sei. 2

MOTION
DATUM: 08.06.2021
CATALINA SCHMID

Der Ständerat nahm in der Sommersession 2022 stillschweigend eine Motion seiner
Rechtskommission an, die einen verbesserten Nationalen Aktionsplan gegen
Menschenhandel forderte. Die Evaluation des zweiten Aktionsplans 2017–2020 habe
noch einigen Handlungsbedarf aufgezeigt, weshalb ein weiterer, dritter NAP vonnöten
sei, erklärte Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG). Der Bundesrat beantragte
den Vorstoss zur Annahme. Die Motion renne offene Türen ein, so EJPD-Vorsteherin
Karin Keller-Sutter, da ihr Departement bereits Ende 2021 mit der Erarbeitung eines
neuen Aktionsplans begonnen habe. 3

MOTION
DATUM: 13.06.2022
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der zweite Bericht der Bundeskanzlei zur «Auswertung des Krisenmanagements der
Bundesverwaltung in der Covid-19-Pandemie», der am 22. Juni 2022 vorgelegt wurde,
beleuchtete die zweite Phase der Covid-19-Krise von August 2020 bis Oktober 2021. Die
Evaluation habe sich auf die Zusammenarbeit mit den Kantonen, mit der Wissenschaft
und mit anderen Ländern konzentriert, so der Bericht. Wie schon für den ersten
Bericht waren erneut verschiedene Akteurinnen und Akteure online befragt und
interviewt worden. Darüber hinaus wurden ein Bericht über einen internationalen
Vergleich wissenschaftlicher Politikberatung und bereits bestehende Evaluationen
beigezogen, sowie Themenworkshops zu spezifischen Fragen durchgeführt. Aus diesen
verschiedenen Grundlagen gehe insgesamt hervor, dass das Krisenmanagement zu
Beginn der zweiten untersuchten Phase, also im Herbst und Winter 2020 von den
Befragten wesentlich kritischer beurteilt wurde als in den nachfolgenden
Zeitabschnitten (Frühling bis Herbst 2021). Die verschiedenen Erkenntnisse wurden im
Bericht in neun Handlungsfelder unterteilt, in denen Handlungsbedarf bestehe, dem
mit insgesamt 13 Empfehlungen nachgegangen werden soll.  
Handlungsfeld 1 betraf die Krisenorganisation der Bundesverwaltung selber. In einer
«komplexen Krise» brauche es mehr interdepartementale Zusammenarbeit, um eine
ganzheitliche Übersicht behalten zu können, so der Bericht. Es seien entsprechende
Gefässe zu schaffen und auf strategischer Ebene zu bestimmen, wer welche Aufgaben
und Verantwortlichkeiten übernehmen soll. Auf operativer Ebene soll geregelt werden,
wie das Krisenmanagement zwischen Departementen organisiert und koordiniert
werden soll. Der Bericht forderte, dass das VBS und die BK federführend
entsprechende Vorschläge ausarbeiten. 
Handlungsfeld 2 fasste die Probleme bei der Koordination zwischen Bund und
subnationalen Behörden zusammen. Eine verbesserte Koordination brauche es laut
Bericht insbesondere beim Wechsel von der ausserordentlichen Lage – hier ist der
Bund für das Krisenmanagement verantwortlich – zur besonderen Lage – hier stehen
die Kantone stärker in der Verantwortung. Auch in der ausserordentlichen Lage muss
der Bund die Kantone freilich vor dem Beschluss einer (Not-)Verordnung anhören. Im
Gegensatz zu den medialen Diskussionen, in denen die «Krisentauglichkeit des
Föderalismus» in Frage gestellt worden seien, würden die Befragungsdaten des
Berichts eher darauf hindeuten, dass der Föderalismus die Prozesse zwar verlangsamt
habe, «aber am Ende zu besseren und adäquateren Lösungen» geführt habe. Trotzdem
müssten die Kantone künftig besser ins Krisenmanagement einbezogen werden, indem
etwa auch der Informationsfluss zwischen den föderalen Ebenen verbessert werde. Der
Bericht empfahl, weitere Massnahmen in diesem Handlungsfeld auch auf der Basis des
Berichts der KdK zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen während der Krise
auszuarbeiten.
In Handlungsfeld 3 wurde die Zusammenarbeit der Bundesverwaltung mit der
Wissenschaft problematisiert. Insgesamt habe die Pandemie die Bedeutung des
Einbezugs wissenschaftlicher Expertise deutlich aufgezeigt. Diese müsse künftig besser
und systematischer organisiert werden. Ständige wissenschaftliche Beiräte, die in
anderen Ländern etabliert seien, seien in der Schweiz eher selten. Auch die Covid-
Task-Force, sei auf Initiative der Wissenschaft Ende März 2020 lediglich als Ad-hoc-
Beratungsgruppe gegründet worden. Wissenschaftliche Beratung sei aber nicht nur
durch diese «Science Task Force» angeboten worden, sondern auch mittels bereits
bestehender Strukturen (z.B. in Form von ausserparlamentarischen Kommissionen, wie
etwa der Eidgenössischen Kommission für Impffragen). In seiner Empfehlung wies der
Bericht zudem auf ein Postulat von Matthias Michel (fdp, ZG; Po. 20.3280) hin, das
einen Massnahmenkatalog zum besseren und präventiven Einbezug der Wissenschaft in
Krisensituationen fordert. 
Die Zusammenarbeit zwischen Bundesverwaltung und Parlament während der Krise
war Gegenstand von Handlungsfeld 4. Die Befragten seien in der übergrossen Mehrheit
der Meinung, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert habe. Problematisch sei aber
die Arbeitsbelastung gewesen. Für das Parlament sei diese deshalb hoch gewesen, weil
zwischen den Sessionen keine dringlichen Bundesgesetze verabschiedet werden
konnten und deshalb während der Sessionen mit diesen zusätzlichen Traktanden noch
mehr Geschäfte zu behandeln gewesen seien als normal. Die Verwaltung wiederum
musste eine sehr hohe Zahl an Vorstössen (insbesondere Fragen und Interpellationen)
beantworten, «in denen oft dieselben oder sehr ähnliche Fragen gestellt wurden». Aber
auch die verlangte höhere Präsenz bei Kommissionssitzungen habe das aufgrund der
Krise bereits stark geforderte Bundespersonal zusätzlich belastet. Es müsse deshalb
dafür gesorgt werden, dass Parlamentsmitglieder informiert würden, ohne dass diese
mit Vorstössen operieren müssten. 

BERICHT
DATUM: 22.06.2022
MARC BÜHLMANN
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Handlungsfeld 5 beschrieb die internationale Zusammenarbeit der Bundesverwaltung.
Diese sei grundsätzlich als positiv empfunden worden, fasste der Bericht zusammen.
Das Krisenmanagement habe stark von internationalen Austausch- und
Informationsplattformen profitiert. Die Schweiz müsse trotz schwieriger Beziehung mit
der EU darauf achten, weiterhin Zugang zu diesen Informationsgrundlagen zu erhalten.
Empfohlen wurde hier eine Bestandsaufnahme von internationalen
Informationsplattformen, die für ein effektives Krisenmanagement als notwendig
erachtet würden.
In Handlungsfeld 6 wurden die personellen Ressourcen für das interne
Krisenmanagement diskutiert. Die entsprechenden rechtlichen Grundlagen
(Epidemiengesetz, Influenza-Pandemieplan Schweiz, Verordnung des Bundesstabes
Bevölkerungsschutz, Weisungen über die Sicherheitspolitische Führung des
Bundesrates, Weisungen über das Krisenmanagement in der Bundesverwaltung)
müssten revidiert werden und das «Wissensmanagement», das die Erinnerung an die
Lehren aus der Krise wach halten könne, müsse gestärkt werden. Zudem müssten
Konsultationen der verschiedenen involvierten Akteure mit Hilfe von Digitalisierung
vereinfacht werden, damit sie dem Tempo einer Krise gerecht würden. 
Handlungsfeld 7 war Personalfragen im Sinne der zusätzlichen Belastung während der
Krise gewidmet. Diese Belastung sei sehr ungleich verteilt gewesen. Bei den
federführenden Departementen und im BAG habe der Arbeitsaufwand während der
Krise «markant zugenommen», während in anderen Ämtern aufgrund der
Schutzmassnahmen die Arbeit eher geruht habe. Als problematisch wurde beurteilt,
dass keine rasche Personalaufstockung für die stark belasteten Amtsstellen möglich
gewesen war. In Zukunft müsse die «Durchhaltefähigkeit der Bundesverwaltung» durch
einen temporären Austausch von Personalressourcen zwischen verschiedenen Ämtern
geregelt und verbessert werden. 
In Handlungsfeld 8 wurde das Datenmanagement untersucht. Die unterschiedlichen IT-
Systeme und Datenformate in den Kantonen und auf Bundesebene seien eine
Herausforderung gewesen, urteilte der Bericht. Gefordert wurde entsprechend eine
Standardisierung des Datenaustausches auf nationaler Ebene. Die geplante Revision des
Epidemiengesetzes solle «zur Verwendung einheitlicher, international anerkannter
Standards für den digitalen Informationsaustausch zu übertragbaren Krankheiten»
verpflichten, so die entsprechende Empfehlung. 
Handlungsfeld 9 schliesslich widmete sich der Kommunikation während der Krise.
Mehr als zwei Drittel der Befragten waren der Meinung, die Kommunikation mit den
Medien und der Bevölkerung habe gut funktioniert. Allerdings seien behördliche
Informationen zu wenig über soziale Medien verbreitet worden und hätten die
fremdsprachige Bevölkerung zu wenig gut erreicht. Dies müsse verbessert werden, so
die darauf aufbauende Empfehlung. 
Der Bericht kam zudem zum Schuss, dass es auf strategischer Ebene Grundlagen für
eine bessere Antizipation von Krisen brauche. Dies könne durch einen
systematischeren Einbezug von Fachpersonen aus Wissenschaft und Verwaltung
verbessert werden. Auch die internationale Zusammenarbeit würde helfen, frühzeitig
vor Krisen zu warnen und Szenarien für Krisenentwicklungen zu erarbeiten, mit denen
man sich adäquater vorbereiten könne.

Der Bundesrat nahm Kenntnis vom Bericht und leitete die Empfehlungen laut einer
Medienmitteilung an die Departemente und die BK zur Planung deren Umsetzung
weiter. 4

Nachdem die GPK-SR die beiden Motionen von Erich Ettlin (mitte, OW; Mo. 21.3956)
und von Jakob Stark (svp, TG; Mo. 21.3722) eingehend beraten hatte, empfahl sie beide
zur Ablehnung. Die Idee der Vorstösse war es, die Führungsstruktur des Bundesrats
krisenresilient zu machen, indem in einem Krisenfall Gremien oder Ausschüsse
eingesetzt werden könnten, die den Bundesrat beraten und unterstützen. In der
Ratsdebatte während der Wintersession 2022 begründete Matthias Michel (fdp, ZG) die
ablehnende Position der GPK-SR: Die Anliegen seien in der Zwischenzeit überholt. Es
seien seit der Einreichung der beiden Vorstösse zahlreiche Motionen und Postulate
überwiesen und Berichte dazu verfasst worden – darunter auch spezifisch zur Frage
der Einbindung von Fachgremien in Krisenzeiten. Die Kommission habe sich zwar
überlegt, die beiden Motionen zu sistieren und das revidierte Epidemiengesetz
abzuwarten, habe aber darin keinen Mehrwert erkannt. In der Folge zog Erich Ettlin
seine Motion noch während der Debatte zurück. Die Motion von Jakob Stark wurde
ohne Abstimmung abgelehnt. 5

MOTION
DATUM: 12.12.2022
MARC BÜHLMANN
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Im Oktober 2022 empfahl die GPK-SR die beiden Motionen von Erich Ettlin (mitte, OW;
Mo. 21.3956) und von Jakob Stark (svp, TG; Mo. 21.3722), welche die Führungsstruktur
des Bundesrats krisenresilient machen wollten, indem in einem Krisenfall Gremien
oder Ausschüsse eingesetzt werden könnten, zur Ablehnung. In der Zwischenzeit sei
das Anliegen überholt, begründete Matthias Michel (fdp, ZG) die ablehnende Position
der GPK-SR in der Wintersession 2022. Seit der Einreichung der beiden Vorstösse seien
zahlreiche Motionen und Postulate überwiesen und Berichte dazu verfasst worden. In
der Folge zog Erich Ettlin seine Motion noch während der Debatte zurück. Die Motion
von Jakob Stark wurde ohne Abstimmung abgelehnt. 6

MOTION
DATUM: 12.12.2022
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

In der Herbstsession 2020 genehmigten die Räte den von der Regierung Ende Februar
2020 vorgelegten Geschäftsbericht des Bundesrates 2019. 
Erich von Siebenthal (svp, BE) berichtete im Nationalrat für die GPK und dankte den
Subkommissionen und den verschiedenen Departementsverantwortlichen, dass die
Anhörungen zu den einzelnen Bereichen im Bericht trotz Corona-Krise durchgeführt
werden konnten. Die Bewältigung der Pandemie sei dabei ein «zentrales
Querschnittthema» gewesen und die Erfahrungen der verschiedenen Verantwortlichen
in der Krise hätten nicht zuletzt zum Beschluss der GPK geführt, den Umgang der
Bundesbehörden mit der Covid-19-Pandemie näher zu beleuchten. Für die
Subkommission, die sich hinsichtlich Geschäftsbericht mit den Departementen EDI und
UVEK befasst hatte, ergriff Thomas de Courten (svp, BL) das Wort. Im EDI sei das
Erreichen der wichtigsten Legislatur-Ziele im Bereich der Altersvorsorge (Stabilisierung
der AHV, Definition der Eckwerte für die BVG-Reform, Modernisierung der Aufsicht
über die erste Säule) auf gutem Weg. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs zwecks
qualitativ hochwertigen Mobilitätslösungen sei hingegen noch nicht optimal umgesetzt,
weil vor allem die Qualität im Personenverkehr nicht genüge. Alfred Heer (svp, ZH)
sprach für die Subkommission, die sich bei der Evaluation des Geschäftsberichts mit
dem EJPD und der BK beschäftigt hatte. Die Subkommission habe sich mit der
Umsetzung des neuen Asylgesetzes und den entsprechenden Auswirkungen für das
Bundesverwaltungsgericht auseinandergesetzt. Die Untersuchungen seien noch nicht
abgeschlossen, aber es zeigten sich «systemimmanente» Probleme, da 16.8 Prozent der
Fälle vom Gericht zurückgewiesen würden. Zudem habe die GPK bei einem Besuch des
Asylzentrums in Boudry Verbesserungen in Asylunterkünften verlangt, damit die
Privatsphäre von Asylsuchenden besser gewährleistet werde. Zudem habe sich die
Subkommission mit dem EJPD zur Rechtmässigkeit des Epidemiengesetzes unterhalten.
Mit der Bundeskanzlei habe sich die Subkommission zum Thema E-Voting ausgetauscht.
Die GPK schaue, dass das «Debakel» rund um das System der Post «nicht im Chaos
endet», so Heer. Auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fasste den Bericht
kurz zusammen. Sie verstehe, dass der Rat wohl lieber Informationen zum aktuellen
Pandemie-Jahr 2020 hätte, der Bericht beziehe sich aber auf das Jahr 2019, «das [den
Parlamentsmitgliedern] vielleicht auch schon weit weg erscheint». Der Bundesrat habe
aber 2019 sehr viele wichtige Botschaften verabschiedet. Die grosse Kammer nahm in
der Folge diskussionslos Kenntnis vom Bericht und stimmte dem entsprechenden
Bundesbeschluss zu. 
Auch im Ständerat berichtete tags darauf zuerst die Kommissionssprecherin für die
GPK. Auch Maya Graf (gp, BL) betonte, wie schwierig es gewesen sei, die Oberaufsicht in
Krisenzeiten wahrzunehmen. Auch sie verwies auf die notwendige Aufarbeitung der
Krise und bedankte sich bei der Bundeskanzlei, die daran sei, den entsprechenden
Auftrag umzusetzen. Für die Subkommission EDA/VBS hob Charles Juillard (mitte, JU)
die Pläne des Bundesrats hervor, den UNO-Sitz Genf mit Hilfe von «Science Diplomacy»
zu stärken. Betont werden müsse zudem, wie gut es dem EDA während der Pandemie
bisher gelungen sei, Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu betreuen. Im VBS
habe das Problem «Mitholz» zu reden gegeben, welches von der GPK weiter beobachtet
werde. Auch über den Stand der Diskussionen zu «Cyberdefense» habe man sich
informiert. Hier sei insbesondere die Zusammenarbeit mit der Forschung
begrüssenswert. Matthias Michel (fdp, ZG) hob für die Subkommission EFD/WBF die
Punkte E-Government und Regulierungskosten hervor. Bei ersterem habe man noch
«Luft nach oben». Die Pandemie habe unter anderem gezeigt, wie wichtig die
Digitalisierung und eine bessere Koordination zwischen den Departementen aber auch
zwischen Verwaltung und Bevölkerung sei. Hinsichtlich Regulierung habe sich die GPK
unter anderem für die Resultate eines Monitorings interessiert, das gezeigt habe, dass
zwei Drittel der befragten Unternehmen finden, dass die bürokratische Belastung
gestiegen sei. Hier sei der Bundesrat daran, Gegensteuer zu geben, was die GPK
begrüsse. Marco Chiesa (svp, TI) fasste die Erkenntnisse der Subkommission EDI/UVEK
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zusammen. Wie sein Nationalratskollege berichtete auch Chiesa über den Stand der
Reformen in den Sozialwerken. Die Auswirkungen von Covid auf die AHV seien allerdings
noch schwer abschätzbar. Im UVEK habe sich die GPK versichert, dass die Umsetzung
des «Aktionsplans Biodiversität Schweiz» zwar verspätet, aber auf gutem Weg sei. Die
Ziele für mehr Biodiversität seien freilich «de loin pas encore suffisants», so Chiesa.
Daniel Fässler (mitte, AI) ergriff schliesslich das Wort für die Subkommission EJPD/BK.
Im EJPD habe sich die GPK insbesondere zum Thema Kriminalitätsbekämpfung
informiert. Das Fedpol ermittle unter der Leitung der Bundesanwaltschaft in nicht
weniger als 70 Terrorstrafverfahren. Innerhalb der BK begrüsse die GPK die
Bestrebungen einer stärkeren Koordination und departementsübergreifenden Lenkung
digitaler Entwicklungen. Auch in der kleinen Kammer fasste die Bundespräsidentin am
Schluss den Bericht noch einmal zusammen und dankte der GPK für die
Zusammenarbeit und die «Wertschätzung», die die Kommissionen der
Regierungsarbeit entgegenbrächten. Auch in der kleinen Kammer wurde vom Bericht
Kenntnis genommen und der entsprechende Bundesbeschluss über den
Geschäftsbericht des Bundesrats für das Jahr 2019 diskussionslos gutgeheissen. 7

Nicht wie im Vorjahr erst in der Herbstsession, sondern wie gewohnt in der
Sommersession nahmen National- und Ständerat Kenntnis vom Geschäftsbericht 2020
des Bundesrates. In diesem Bericht legt die Regierung jahrweise einen Soll-Ist-
Vergleich zwischen Legislaturplanung, Jahreszielen und im entsprechenden Jahr
erledigten oder angegangenen Geschäften vor. Covid-19 war nicht nur schuld an der
Verschiebung der Beratung im Jahr 2020, sondern auch weiterhin zentraler
Gegenstand im Bericht und der parlamentarischen Beratung darüber. So bot der
Bundesrat in einem eigenen Kapitel des Berichts eine Übersicht über die Entwicklungen
der Pandemie und über alle rund 250 im Jahr 2020 dazu gefällten
Bundesratsbeschlüsse. Er leitete den Bericht zudem mit dem Hinweis ein, dass
zahlreiche Projekte wegen der Coronapandemie nicht so weit gediehen seien, wie
geplant. 

Im Ständerat erörterte Maya Graf (gp, BL) den Bericht für die GPK-SR. Das Management
der Covid-19-Krise ziehe sich wie ein roter Faden durch den Bericht. Sie erinnere
zudem daran, dass eine von der GPK einberaumte Inspektion zur Bewältigung der
Pandemie am Laufen sei. Die GPK würden den Bericht und die Anhörungen der
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher jeweils mit Querschnittthemen versehen.
Beim ersten Querschnittthema «Krisenmanagementstrukturen» habe sich die GPK
informiert, ob solche Strukturen in Normalzeiten geplant gewesen seien, jetzt
eingesetzt würden und wie gut dies funktioniere. Beim Thema «Cybersicherheit» habe
sich die GPK zur IT-Sicherheit in den Departementen erkundigt und dazu, wo es
diesbezüglich Verbesserungen brauche. Im Anschluss an die Ausführungen der GPK-
Präsidentin ergriffen die Präsidenten der verschiedenen Subkommissionen das Wort,
die basierend auf dem Geschäftsbericht jeweils zwei Departemente sowie die
Bundeskanzlei genauer unter die Lupe genommen hatten. 
Charles Juillard (mitte, JU) berichtete über das VBS und das EDA. Hier hob der Sprecher
den Aktionsplan für die Cyberverteidigung hervor, bei dem praktisch alle Ziele erreicht
worden seien. Hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz habe das VBS, das
insbesondere aufgrund der Luftwaffenflotte und der schweren Militärfahrzeuge jährlich
Emissionen von 200'000 Tonnen CO2 verursache, verschiedene Massnahmen ergriffen,
um das 40-Prozent-Reduktionsziel bis 2030 zu erreichen. Im Rahmen des Programms
«Natur, Landschaft und Armee» leiste das VBS zudem einen Beitrag zur Erhaltung der
Biodiversität. Beim EDA sei der Umgang mit der Pandemie genauer geprüft worden. Die
GPK verfolge in diesem Departement zudem die Entwicklung bezüglich der
Personalsituation. 
Daniel Fässler (mitte, AI) erörterte die Berichtsteile, die dem EJPD und der BK
zugeordnet waren. Er hob hier den Informationsaustausch bei der Polizeiarbeit hervor.
Dieser funktioniere national und international noch nicht, wie er sollte. Insbesondere
die Möglichkeiten der Digitalisierung würden zu wenig gut eingesetzt. International solle
dem mit verschiedenen Abkommen begegnet werden. National stosse man aber
«offenkundig an Grenzen des Föderalismus», deren Aufhebung man im EJPD aber in
Angriff nehmen wolle, damit alle kantonalen Polizeikorps Zugriff auf alle verschiedenen
kantonalen Datenbanken erhielten, um Kriminalität effizienter bekämpfen zu können.
Im Gespräch mit dem Bundeskanzler Walter Thurnherr sei es insbesondere um die
Digitalisierung in der Bundesverwaltung gegangen. Ab 1. Januar 2021 werde das
Informatiksteuerorgan des Bundes aufgelöst und dessen Aufgaben – insbesondere
Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung der Digitalisierung – von einer
neuen Verwaltungseinheit innerhalb der BK übernommen. Dies sei eine grosse Aufgabe,
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bei der man erst am Anfang stehe. Darüber hinaus werde man sich hier auch dem
Problem der Fremdbestimmung durch mächtige IT-Unternehmen stellen müssen. 
Matthias Michel (fdp, ZG) nahm das EFD und das WBF genauer unter die Lupe. Auch hier
sei Digitalisierung ein zentraler Punkt. Es sei zwar erfreulich, dass 2021 «nicht weniger
als 13 Massnahmen» umgesetzt worden seien, um das Ziel 2 der Legislaturplanung – die
effiziente und möglichst digitale Erbringung der staatlichen Leistungen – zu erreichen.
Im aktuellen Bericht sei aber nur «ein einziges – ein einziges! – quantifizierbares Ziel»,
also nur ein Indikator angegeben; die Entwicklung im Bereich der Digitalisierung müsse
adäquater gemessen werden. «Etwas mehr Substanz in der Berichterstattung»
wünschte sich der Kommissionssprecher auch im Bereich der Berufsbildung, auch
wenn dies eine Verbundaufgabe mit den Kantonen darstelle. 
Marco Chiesa (svp, TI) berichtete schliesslich zu den Berichtsteilen des EDI und des
UVEK. Beim EDI seien in den Gesprächen vor allem die Massnahmen gegen die Covid-
Pandemie Gegenstand gewesen. Alain Berset habe erklärt, dass sich der Bundesrat
darauf konzentriert habe, die Auswirkungen der Krise auf die Bevölkerung und die
Wirtschaft möglichst zu begrenzen. Das begrenzte Wissen und die unvollständigen
Informationen hätten immer wieder Anpassungen bedingt. Eine wichtige Massnahme
seien deshalb auch die Tests gewesen, bei denen sehr rasch eine funktionierende
Infrastruktur habe aufgebaut werden können. Als schwierig habe sich die Entwicklung
einer Impfstrategie entpuppt, weil der Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar
gewesen sei. Die Schweiz sei aber mittlerweile eines der wenigen Länder, das mRNA-
Impfstoffe für die ganze Bevölkerung anbieten könne. Zum UVEK äusserte sich Chiesa
nicht. 
Am Schluss der Ratsdebatte meldete sich Bundespräsident Guy Parmelin zu Wort. Der
Bundesrat sei – obwohl zahlreiche geplante Massnahmen wegen Covid-19 nicht hätten
umgesetzt werden können – zufrieden mit der Zielerreichung. Würden normalerweise
rund 40 Bundesratssitzungen in einem Jahr stattfinden, seien es im Jahr 2020 mehr als
60 gewesen. Zudem seien wesentlich mehr Vorstösse eingereicht worden als in
früheren Jahren, was die enorme Arbeitsbelastung für den Bundesrat noch weiter
erhöht habe. Die Regierungsarbeit sei aber nur möglich, «parce que de nombreux
employés de la Confédération ne regardaient ni leur montre ni le jour de la semaine».
Dafür sei der Bundesrat sehr dankbar. Auch Parmelin ging auf ein paar Punkte des
Berichts ein, darunter die beschlossenen Massnahmen zur Abfederung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die Verabschiedung der BFI-Botschaft, den
Bericht zur Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der Bahninfrastruktur, das
«dossier éléphantesque» zu den Verordnungsänderungen im Rahmen des revidierten
Krankenversicherungsgesetzes und darin die Planung des Bedarfs an Ärztinnen und
Ärzten oder die bundesrätliche Position zur Europapolitik. In der Folge nahm der
Ständerat den Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesrates für das
Jahr 2020 stillschweigend an. 

Dies tat gleichentags auch der Nationalrat, wo Erich von Siebenthal (svp, BE), Thomas
de Courten (svp, BL), Yvonne Feri (sp, AG) und Nicolo Paganini (mitte, SG) die
Berichterstattung übernahmen. Grösstenteils nahmen sie die gleichen Punkte auf wie in
der kleinen Kammer. 
Eine Ausnahme stellte der Bericht von Thomas de Courten dar, der auf das UVEK
einging: Der Bundesrat habe im Berichtjahr die wichtigen Ausbauschritte für den
Strassen- und Schienenverkehr geplant und werde hier dem Parlament, das darüber zu
entscheiden habe, bald einen Bericht vorlegen. Darüber hinaus erwähnte der
Kommissionssprecher die «etwas chaotische» Situation in der Covid-Task-Force
Anfang Jahr, was sich mit dem Einbezug der Wissenschaft in eine Science Task Force
verbessert habe. 
Nicolo Paganini erwähnte zudem die IZA-Strategie, mit der die Bereiche der
humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit enger zusammengefasst
würden. Auch das «drastische Räumungskonzept» in Mitholz fand Erwähnung im
Bericht von Paganini. 
Auch im Nationalrat hob schliesslich Bundespräsident Guy Parmelin die wichtigsten
Punkte des Berichts hervor – auch dieses Votum unterschied sich kaum von jenem im
Ständerat – und auch die grosse Kammer stimmte dem Bundesbeschluss diskussionslos
zu und nahm den Bericht zur Kenntnis. 8
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Aufgrund des Ukraine-Krieges, aber auch aufgrund der Folgen der Covid-19-Pandemie
sei der Bundesrat stark gefordert gewesen, erklärte der Bundesrat in einer
Medienmitteilung zu seinem Geschäftsbericht 2022. Die beiden Krisen seien Ursprung
für nicht weniger als 160 Geschäfte, die im Rahmen der Aussenpolitik, der
Sicherheitspolitik, der Migrationspolitik oder der Energiepolitik verabschiedet worden
seien. Aus diesem Grund habe die Regierung 2022 nicht alle im Rahmen der
Legislaturplanung 2019-2023 vorgesehenen Geschäfte vorantreiben können. 

Die Räte nahmen in der Sommersession 2023 von diesem Bericht Kenntnis. Im
Ständerat fassten wie gewohnt verschiedene Mitglieder der GPK-SR bzw. der
entsprechenden Subkommissionen den Bericht zusammen. Die GPK beider Räte hätten
sich für die Beratung des Geschäftsberichts Anfang Mai 2023 mit den Verantwortlichen
aller Departemente getroffen und den Bericht anhand zweier Querschnittthemen
diskutiert – der IT-Transformation und der geopolitische Lage –, eröffnete GPK-SR-
Präsident Matthias Michel (fdp, ZG) den Berichts-Reigen. In allen Departementen sei
besagte IT-Transformation im Aufbau; es sei gut, dass es hier Unterschiede hinsichtlich
angedachter Methoden und geplanter Instrumente gebe, die GPK werde aber darauf
schauen, dass in einem dafür einzuplanenden und notwendigen interdepartementalen
Austausch nach der «best practice» gesucht werde. Noch komplexer sei das Problem
der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Die GPK habe die Frage gestellt, ob es für die
Bewältigung der Auswirkungen der geopolitischen Krise eine übergeordnete Strategie
gebe oder ob die Departemente jeweils individuell handelten. Dabei sei eher Letzteres
der Fall, da aussenpolitische Kohärenz auch deshalb nicht einfach sei, weil es
innenpolitisch und eben auch innerhalb der Departemente verschiedene Interessen
gebe. In den verschiedenen Gesprächen sei zudem deutlich geworden, dass die
Bewältigung von Krisen sehr viele Ressourcen binde. Dies habe sich 2022 etwa daran
gezeigt, dass der Bundesrat aufgrund verschiedener Krisen 1'800 zusätzliche Geschäfte
behandeln musste; dies seien rund zwei Drittel mehr Geschäfte «als in normalen
Jahren», so Michel. Bei fast der Hälfte dieser zusätzlichen Geschäfte habe es sich um
parlamentarische Vorstösse gehandelt. «Sie kennen das, auch wir werden angesichts
dieser Krisen aktiv», schloss Michel seinen Überblick. 
Für die Subkommission UVEK/EDI meldete sich Marco Chiesa (svp, TI) zu Wort. Er
erinnerte daran, dass der Ukraine-Krieg vor allem auch eine «Energiekrise» bewirkt
habe. Hier habe der Bund kurzfristige Massnahmen (z.B. Reservekraftwerk in Birr;
Sensibilisierungskampagne) ergriffen, mit denen – zusammen mit dem milden Winter –
ein Engpass in der Stromversorgung vermieden werden konnte. Wenn in Zukunft eine
Versorgungskrise drohe, bestünden Bewirtschaftungsverordnungen und ein
Lenkungsausschuss, mit denen Kontingentierungen beschlossen werden könnten.
Bereits für kommenden Winter müsse wohl mit einer kritischeren Situation gerechnet
werden. Vor allem beim Stromsparen bestehe noch einiges Potenzial, so Marco Chiesa.
Das zentrale Thema im EDI sei das «sehr schweizerische System» eines elektronischen
Patientendossiers – dezentralisiert, partizipativ, nicht-obligatorisch –, dessen
Entwicklung nach wie vor langsamer vorankomme als geplant. Die Pandemie habe
gezeigt, dass die Digitalisierung des Gesundheitsbereichs ganz generell im Hintertreffen
sei. Der Bundesrat habe hier ein Förderprogramm beschlossen. Ebenfalls an die Hand
genommen habe das EDI die Umsetzung der Pflegeinitiative.
Daniel Fässler (mitte, AI) fasste jene Teile des Berichts zusammen, die das EJPD und die
BK betrafen. Ein Schwerpunktthema der neuen Justizministerin sei die Integration von
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Diese funktioniere «ungefähr in der Hälfte der
Fälle», Elisabeth Baume-Schneider habe sich in den Gesprächen aber optimistisch
gezeigt, dass Verbesserungen möglich seien. Insbesondere liege die
Beschäftigungsquote von Personen mit Schutzstatus S, der ja eigentlich eine
unbürokratische Arbeitsbewilligung erlauben sollte, lediglich bei 15 Prozent. Bei den
Gesprächen mit der Bundeskanzlei sei es vor allem um Digitalisierungsfragen gegangen.
Man müsse sich bewusst sein, dass Digitalisierung nicht einfach kostengünstiger sei und
ebenfalls ressourcenintensive Regulierung benötige. Eine offene Frage sei die
Datensouveränität, vor allem bei der Nutzung von Clouds. 
Für die GPK-Subkommission EFD/WBF sprach Othmar Reichmuth (mitte, SZ). Im
Finanzdepartement würden Massnahmen getroffen (z.B. Inkraftsetzung des revidierten
Geldwäschereigesetzes, Massnahmen für erhöhte Transparenz), um die Integrität des
Finanzplatzes zu erhöhen. Auch im WBF sei die Strommangellage ein Thema: In kurzer
Zeit seien ein Strom- und Gasverbrauchsmonitoring aufgebaut worden, die frühzeitige
Interventionen erlaubten. 
Die Berichtsteile, die über die bundesrätliche Geschäftsführung im EDA und im VBS
informierten, wurden schliesslich von Charles Juillard (mitte, JU) zusammengefasst. Er
hob als wichtigste Punkte die Reorganisation im EDA und die Cybersicherheit im VBS
hervor. Im EDA seien mit dem Projekt «Rebalance» Stellen und Ressourcen ins
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konsularische Aussennetz verschoben worden, um etwa die Dienstleistungen in den
Schweizer Botschaften verbessern zu können. Zudem sei die DEZA reorganisiert
worden. Im VBS seien mit der Schaffung eines Bundesamtes und eines
Staatssekretariats für Cybersicherheit Ressourcen konzentriert worden, damit
Früherkennung und Prävention von zunehmenden digitalen Bedrohungen staatlicher
und privater Unternehmen und Infrastrukturen bestmöglich erfolgen können. 
Am Schluss der Präsentationen ergriff auch Bundespräsident Alain Berset das Wort und
dankte den fünf Berichterstattern. Die Krux sei, dass die Legislatur 2019–2022 in einer
Zeit geplant worden sei, die mit der heutigen kaum mehr vergleichbar sei. Mit der
schlimmsten Gesundheitskrise seit 100 Jahren und einem Krieg, der eine Energiekrise
auslöst, habe 2018 niemand rechnen können. Allerdings sei die Legislaturplanung eben
auch sehr flexibel und die Exekutive habe die nötigen Instrumente, um sich auch Krisen
anzupassen. Neben den von den Kommissionssprechern erwähnten Punkten, so der
Bundespräsident weiter, gelte es vor allem auch die Bemühungen des Bundesrats für
eine Stabilisierung des Bundeshaushalts hervorzuheben, die nach den
ausserordentlichen Ausgaben während der Pandemie nicht einfach sei. Er wolle zudem
daran erinnern, dass 2022 zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder eine AHV-Reform an
der Urne angenommen worden sei. 
Der Ständerat nahm schliesslich vom Bericht Kenntnis und stimmte dem
Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 2022
diskussionslos zu. 

Einen Tag später berichteten vier GPK-Sprechende im Nationalrat über die wichtigsten
Themen des Berichts. Prisca Birrer-Heimo (sp, LU), Präsidentin der GPK-NR, erinnerte
an den Zweck des jährlichen Berichtes, der mit einem Überblick über die
Geschäftsführung der Regierung innerhalb eines Jahres Grundlage für die Aufsicht des
Parlaments über die Exekutive darstelle und die Geschäftsprüfung wesentlich
vereinfache. Der Erreichungsgrad der 18 Ziele des Legislaturberichts, die drei grossen
Leitlinien zugeordnet seien, werde in den jährlichen Geschäftsberichten jeweils mittels
Indikatoren ausgewiesen, was ein detailliertes Monitoring erlaube. Die Sprecherin hob
ansonsten dieselben Punkte hervor wie der Präsident der GPK-SR. Zusätzlich betonte
sie allerdings die Bedeutung der Dokumentation aller exekutiven Handlungen und
Entscheidungen insbesondere und vor allem in Krisenzeiten. Die GPK habe den
Bundesrat darauf hingewiesen, dass das «Risiko von Leaks [...] nicht der Grund sein
[dürfe], darauf [auf die Dokumentation staatlichen Handelns in Krisenzeiten] zu
verzichten». 
Thomas de Courten (svp, BL) berichtete über das EDI und das UVEK. Auch er hob die
Energieversorgung und das elektronische Patientendossier hervor. Beim EDI griff er
zudem die geplante Revision des Epidemiengesetzes heraus. Die GPK werde darauf
achten, dass die Erkenntnisse aus den zahlreichen Evaluationen zur Krisenbewältigung
in der Pandemie in diese Revision einfliessen. 
Alfred Heer (svp, ZH) berichtete aus dem EJPD und der BK. Auch er hob die
Datensicherheit hervor, die immer mehr verloren gehe, weil immer häufiger auf
Internet-Applikationen gearbeitet werde. Beim EJPD würden sich vor allem hinsichtlich
Asylunterkünften Probleme zeigen. 
Yvonne Feri (sp, AG) schliesslich beleuchtete die Bereiche EFD und WBF. Man habe hier
auch damit begonnen, sich «mit dem CS-Debakel» zu befassen. Mit dem EFD habe man
über die «Finanzierung zukunftsgerichteter Infrastruktur» im Rahmen fortschreitender
Digitalisierung gesprochen. Vor allem müsse abgeklärt werden, ob es noch immer
zielführend sei, dass nur die Basisinfrastruktur zur Verfügung gestellt werde, während
Fachanwendungen von den Ämtern selber geplant und finanziert würden. Die neuen
Möglichkeiten gemeinsamer Nutzung von Infrastruktur und Software mache ein
Überdenken dieses Vorgehens nötig. Beim WBF habe man sich insbesondere über den
Stand der Reform der wirtschaftlichen Landesversorgung und der Folgen für das
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) informieren lassen. Die GPK
seien besorgt über die dortige Situation. 
Auch im Nationalrat ergriff Bundespräsident Alain Berset das Wort und bedankte sich
bei den Berichterstattenden und für die gute Zusammenarbeit mit den GPK.
Ausserordentliche Bundesratssitzungen seien früher sehr seltene Ereignisse gewesen,
2022 habe sich der Bundesrat aber nicht weniger als elf Mal ausserplanmässig
getroffen. Dies zeige, wie sehr sich die Schweiz nach wie vor im Krisenmodus befinde.
Auch 2023 habe es aufgrund der Übernahme der CS durch die UBS bereits wieder
ausserordentliche Sitzungen gegeben. 
Auch im Nationalrat wurde vom Bericht Kenntnis genommen und der Bundesbeschluss
stillschweigend angenommen. 9
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Bundesverwaltung - Organisation

In der Frühjahrssession 2022 nahmen die beiden Kammern Kenntnis vom Jahresbericht
2021 der GPK und der GPDel. Im Ständerat fassten Matthias Michel (fdp, ZG), Maya Graf
(gp, BL), Charles Juillard (mitte, JU) und Hans Stöckli (sp, BE) als
Kommissionssprechende die zentralen Punkte des Berichts zusammen. Darüber hinaus
rechnete Matthias Michel vor, dass die GPK und die verschiedenen Subkommissionen in
116 Sitzungen zusammengekommen seien. Dies sei nur möglich dank effizienter
Arbeitsweise der Kommission, dank eines professionell arbeitenden GPK-Sekretariats
und dank der Bereitschaft von Bundesrat und Verwaltungskadern, Red und Antwort zu
stehen. Ohne Diskussion nahm der Ständerat vom Bericht Kenntnis. 

Wenige Tage später tat dies auch der Nationalrat. Sie wisse, dass der GPK-Bericht
«nicht das interessanteste Traktandum» sei. Dennoch sei die Aufgabe wichtig und sie
würde sich freuen, «wenn sie ein Ohr dafür haben», bat Prisca Birrer-Heimo(sp, LU) in
ihrem Votum als Kommissionssprecherin. Erst nach Ermahnung von
Nationalratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG) kehrte allerdings etwas Ruhe im
Nationalratssaal ein und auch die Berichterstatterinnen für die Subkommissionen,
Yvonne Feri (sp, AG) und Manuela Weichelt (gp, ZG), konnten die wichtigsten Punkte aus
dem Bericht zusammenfassen. 10

BERICHT
DATUM: 09.03.2022
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession nahmen die Räte vom Jahresbericht 2022 der GPK und der
GPDel Kenntnis. Im entsprechenden Rapport geben die parlamentarischen
Aufsichtsgremien jeweils einen Überblick über ihre Untersuchungstätigkeiten im
verflossenen Jahr. Dabei werden im Jahresbericht vor allem Tätigkeiten aufgeführt, die
(noch) nicht als Berichte veröffentlicht wurden. Solche Berichte waren im Jahr 2022
etwa für das Controlling von Offset-Geschäften, die Informatiksicherheit bei der Ruag,
das Evaluationsverfahren für das neue Kampfflugzeug, die Planung der
Berufungskammer des Bundesstrafgerichtes oder die Abklärung zur versuchten
Erpressung von Bundesrat Alain Berset vorgelegt worden. Die wichtigsten im
Jahrebericht der GPK und der GPDel aufgeführten, noch nicht veröffentlichten
Tätigkeiten waren Gegenstand der Präsentation der verschiedenen Sprecherinnen und
Sprecher der Kommissionen in den Ratsdebatten:

Im Nationalrat gab die Präsidentin der GPK-NR, Prisca Birrer-Heimo (sp, LU) einen
Gesamtüberblick: In rund 130 Sitzungen seien die GPK und verschiedene
Subkommissionen ihrer Aufsichtsarbeit nachgekommen. Die in verschiedenen
Berichten aufgeworfenen Fragen würden die Behörden zu Stellungnahmen und zur
Abgabe von Rechenschaft verpflichten. Eine starke Aufsicht sei wichtig – die Sprecherin
verwies freilich mit etwas Wehmut auf die lange diskutierte, schliesslich aber
abgelehnte Idee einer Stärkung der GPK im Rahmen einer parlamentarischen Initiative
von Rudolf Joder (svp, BE) – und helfe nicht nur, politischen Handlungsbedarf zu
erkennen, sondern stärke auch das Vertrauen in die Institutionen. Sie empfehle, auch
mal in die Berichte der GPK zu schauen: «Das gibt wichtige Inputs auch für Ihre Arbeit
in den sachpolitischen Kommissionen», beendete die GPK-Präsidentin ihr Votum.
Für die GPDel ergriff Yvonne Feri (sp, AG) das Wort, obwohl man eigentlich nichts
berichten dürfe, «weil alles geheim ist». Feri verwies auf den Inspektionsbericht zum
Fall Crypto AG, der auch die Frage aufwerfe, wie gemeinsame Operationen
ausländischer Geheimdienste mit dem schweizerischen Nachrichtendienst (NDB)
beaufsichtigt werden sollten und ob bzw. wann der Bundesrat darüber informiert sein
müsse. Bei der GPDel sei im Rahmen ihrer Administrativuntersuchung zudem auf
Befremden gestossen, dass eine Privatperson, die ohne den dafür vorgesehenen
Rekrutierungsprozess durchlaufen zu haben, mutmasslich für den NDB Informationen
beschafft habe, ohne dass dies mit dem VBS oder der GPDel abgesprochen gewesen
sei.
Thomas de Courten (svp, BL) berichtete für die Subkommission der GPK-NR, die das EDI
und das UVEK beaufsichtigten und in der man sich vor allem intensiv mit den
Bundesbetrieben beschäftige, so de Courten. Im Fokus habe dabei die Schweizerische
Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) gestanden, deren Vorgehen bei einem Zugunfall
in Baden und beim Absturz der Ju-52 Anlass zu Beanstandungen gegeben hätten.
Weiterhin sorge das elektronische Patientendossier (EPD) für einige Aufsichtsarbeit, so
de Courten weiter. Die zuständigen Ämter würden zwar die Probleme aktiv angehen,
noch immer sei die Situation aber «wenig zufriedenstellend». Man sei zudem daran, das
Gesundheitsmanagement und die Digitalisierung des Gesundheitswesens im Auge zu
behalten. Hier seien noch einige Arbeiten, vor allem im Hinblick auf die
Zusammenarbeit zwischen EDI, BAG und Kantonen, nötig. 

BERICHT
DATUM: 23.01.2023
MARC BÜHLMANN
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Alfred Heer (svp, ZH) ergriff für die Subkommission EJPD/BK das Wort. Hier hätten sich
im vergangenen Jahr Fragen bezüglich der künftigen Integration der mit dem
Schutzstatus S ausgestatteten Flüchtlinge aus der Ukraine gestellt. Auch die Gewalt
gegen Asylsuchende in den Bundesasylzentren sei Gegenstand der Diskussionen
innerhalb der GPK gewesen. Diese Problematik werde die Kommission angesichts der
steigenden Zahl an Asylsuchenden weiter beschäftigen, so Heer, insbesondere auch,
weil immer auch die Frage nach genügend Unterbringungsmöglichkeiten im Raum
stehe. «Auch Asylbewerber [... haben] einen Anspruch auf korrekte Behandlung in den
Unterbringungszentren». Dafür sei der Bund verantwortlich, die Subkommission schaue
aber genau hin. 

Im Ständerat ergriff ebenfalls zuerst der Präsident der GPK-SR, Matthias Michel (fdp,
ZG) das Wort. Er sei sich bewusst, dass der Jahresbericht der GPK und der GPDel «nicht
zu den attraktivsten Geschäften in diesem Raum gehört»; wie bedeutend die GPK seien,
habe sich aber jüngst gezeigt, als die Aufsichtskommissionen beider Kammern sich
«sehr agil, schnell und wirkungsvoll» der «E-Mail-Leak-Affäre» angenommen und die
«Wogen betreffend Forderungen nach einer PUK» rasch geglättet hätten. Auch
Matthias Michel erwähnte die Zahl der Sitzungen, an denen sich die Kommissionen
ausgetauscht hätten, wobei diese Zahl auch deshalb höher sei als im Vorjahr, weil ein
Teil der Arbeit nach wie vor den Massnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie
gegolten hätten. Man sei hier bei etwa zwei Dritteln der Untersuchungstätigkeit: sechs
der zehn geplanten Berichte seien veröffentlicht, davon vier im Berichtjahr
(Erwerbsersatz für Selbstständigerwerbende, Beschaffung von Schutzmasken, die
Krisenorganisation des Bundes und die wirtschaftliche Landesversorgung). Neben den
bereits erwähnten Geschäften wies der GPK-Präsident zudem auf zwei neu eingeleitete
Inspektionen hin. Geplant sei eine Untersuchung über die Behördenkommunikation vor
Abstimmungen sowie über die Wirksamkeitsmessung in der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit. 
Auch im Ständerat sprach in der Folge die Präsidentin der GPDel. Maya Graf (gp, BL)
wies darauf hin, dass die GPDel am 4. März ihren 30. Geburtstag gefeiert habe. Sie sei
damals aus der PUK zur «Fichenaffäre» hervorgegangen, infolge derer eine
parlamentarische Oberaufsicht über den Staatsschutz gefordert worden sei. Im
Berichtjahr habe sich die GPDel unter anderem am Umstand gestossen, dass
hinsichtlich Reaktion auf den Ukraine-Krieg die Schaffung von Führungsstrukturen zu
viel Zeit in Anspruch genommen habe. Die Kommission habe sich zudem Wissen über
die Organisation der Cyberabwehr verschafft und unter anderem festgestellt, dass das
Vorgehen bei der Informationsbeschaffung durch den NDB «nicht den gesetzlichen
Vorgaben entsprach». 
Die wichtigsten Tätigkeiten der Subkommission EDI/UVEK wurden in der Folge von
Marco Chiesa (svp, TI) rapportiert. Die ständerätliche Subkommission habe sich im
Rahmen der Untersuchungen zu den Covid-Massnahmen vor allem der Zusammenarbeit
zwischen Bund und Kantonen angenommen und sei dabei unter anderem zum Schluss
gekommen, dass die Kantone in Krisen künftig besser einbezogen werden müssten.
Auch Marco Chiesa wies auf das Interesse der Aufsichtskommissionen an einer
Verbesserung des Datenmanagements im Gesundheitswesen hin. Die Covid-19-
Pandemie habe hier grosse Defizite aufgezeigt. Nicht zuletzt bleibe auch die
Energieversorgung im Fokus der GPK, schloss der Tessiner Ständerat.
Schliesslich berichtete Othmar Reichmuth (mitte, SZ) für die Subkommission EFD/WBF
und hob lobend die «gut strukturierte und zweckmässige Organisation» beim
Beschaffungsprozess von Gütern und Dienstleistungen hervor, die sich die
Subkommission im Berichtsjahr genauer angeschaut habe. Die Arbeiten für die
Untersuchung der Beteiligung der Schweiz an Wirtschaftssanktionen im Rahmen des
Ukraine-Krieges seien im Gang. Dasselbe gelte nach wie vor auch für die Nachkontrolle
zu den Hochseeschifffahrtsbürgschaften. Im Rahmen der Information zum Stand des
Projektes «Digitale Verwaltung Schweiz» sei der Kommission versichert worden, dass
bis 2025 eine E-ID vorliegen werde. 11
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Bundesverwaltung - Personal

2014 hatte die GPK-SR in einem Bericht über externe Mitarbeitende der
Bundesverwaltung kritisiert, dass eine Strategie zur Anstellung externer Mitarbeitender
fehle. Rund 11 Prozent aller Verwaltungsmitarbeitenden seien Externe, die zudem meist
unangemessen und auf nicht öffentlich ausgeschriebene Stellen angestellt seien. Um
abzuklären, ob sich seit dem Bericht etwas gebessert habe, hatte die GPK-SR 2017 eine
Nachkontrolle angekündigt. Der entsprechende Bericht wurde Mitte November 2019
publiziert. Dort wurde festgehalten, dass sich hinsichtlich Strategie und Transparenz
einiges verbessert habe. So gebe es Weisungen zum Abschluss von
Personalverleihverträgen und im Budget sowie der Staatsrechnung seien Zahlen zu den
Kosten externer Mitarbeitender ausgewiesen. Allerdings bestehe nach wie vor ein
Verbesserungspotenzial, so der Bericht weiter. Es sei beispielsweise nicht nachprüfbar,
ob das Ziel von Einsparungen durch die Internalisierung von externen Mitarbeitenden in
die Bundesverwaltung erreicht worden sei. Insbesondere bei den Stellen, die eine hohe
Zahl Externer beschäftigten, brauche es Evaluationsinstrumente, um die Umsetzung der
Empfehlungen kontrollieren zu können. Der Einsatz externer Mitarbeitender solle
ferner ausdrücklich im Bundespersonalgesetz verankert werden. Um dieses Ziel
umzusetzen reichte die GPK-SR gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Berichts eine
Motion ein. 
In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat die Ablehnung dieser Motion, weil es
weder notwendig noch sachgerecht sei, gesetzliche Bestimmungen für eine Aufgabe
festzulegen, die jede Dienststelle selber regeln müsse und die den Bezug von
Dienstleistungen betreffe: Die meisten externen Mitarbeitenden würden nach Bedarf
und für spezifische Aufgaben mit Leihverträgen angestellt. Die Vorgaben des
Bundesrates, externes Personal nur dann anzustellen, wenn intern die Ressourcen oder
die Expertise nicht vorhanden sind, würden zudem mittlerweile adäquat umgesetzt:
Lediglich 3.4 Prozent der zwischen 2016 und 2018 aufgrund extern beschaffter
Dienstleistungen anfallenden Kosten seien auf Personalleihverträge zurückzuführen. Die
Regelung dieser Weisungen im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG)
genüge vollauf. 
In der ständerätlichen Debatte während der Frühjahrssession 2020 ging es schliesslich
um ebendiese Frage der rechtlichen Grundlage für den Personalverleih. Während sich
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) auf den Standpunkt stellte, dass das
Bundespersonalgesetz der richtige Ort für diese Regelung sei, setzte sich
Finanzminister Ueli Maurer für die bestehende Regelung im RVOG ein. Es handle sich
beim Personalverleih um eine externe Dienstleistung, die keiner zusätzlichen
gesetzlichen Grundlage bedürfe. Es sei zudem nicht nötig, für etwas eine Regelung zu
schaffen, das ohne Probleme funktioniere. Die Mehrheit des Rates sah dies allerdings
anders und nahm die Motion mit 32 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung an. 12

MOTION
DATUM: 03.03.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Gleich drei Mal kam es in der Wintersession 2019 zu Vereidigungen im neu gewählten
Ständerat. Da die 2. Wahlgänge im Kanton Zug am 17. November und in den Kantonen
Basel-Landschaft und Schwyz erst am 24. November stattgefunden hatten, brauchten
die Regierungen dieser drei Kantone aufgrund der Rekursfristen länger für die
Validierung der jeweiligen Wahlen, so dass Matthias Michel (fdp, ZG) am 3. Dezember
und Maya Graf (gp, BL) sowie Othmar Reichmuth (cvp, SZ) erst am 4. Dezember im
Ständerat Einsitz nehmen konnten. Besonders speziell im Fall von Maya Graf, die im
Gegensatz zu ihren beiden neuen Ratskollegen nicht die Eidesformel («Ich schwöre vor
Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten
meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen»), sondern das Gelübde ablegte («Ich gelobe,
die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes
gewissenhaft zu erfüllen»), war der Umstand, dass die Baselbieterin zwei Tage zuvor als
Alterspräsidentin die Wintersession im Nationalrat eröffnet hatte. Die Vereidigung aller
übrigen neu gewählten Ständerätinnen und Ständeräte fand am ersten Tag der neuen
Legislatur, also schon am 2. Dezember statt.  
Thierry Burkart (fdp, AG), Marco Chiesa (svp, TI), Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU),
Charles Juillard (cvp, JU), Hansjörg Knecht (svp, AG), Marianne Maret (cvp, VS), Werner
Salzmann (svp, BE), Jakob Stark (svp, TG), Heidi Z'graggen (cvp, UR) und Mathias Zopfi
(gp, GL) wurden vereidigt; Philippe Bauer (fdp, NE), Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU),
Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Johanna Gapany (fdp, FR), Eva Herzog (sp, BS), Lisa
Mazzone (gp, GE), Carlo Sommaruga (sp, GE), Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Céline
Vara (gp, NE) legten das Gelübde ab.
Insgesamt wurden also 22 neue Ratsmitglieder vereidigt, eine Rekordzahl in der

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Geschichte des Bundesstaates. Damit wurde fast die Hälfte der Sitze in der kleinen
Kammer neu besetzt. 11 der 22 Neuen waren sowohl in den Nationalrat als auch in den
Ständerat gewählt worden. Sie mussten sich – da laut Bundesverfassung ein
Doppelmandat nicht möglich ist – für eines der beiden Mandate entscheiden, wie dies
das Büro-SR in seinem Bericht zur Feststellung der Unvereinbarkeiten (19.058)
festhielt. 13

Parlamentsorganisation

Nachdem die grosse Kammer der parlamentarischen Initiative von Sidney Kamerzin
(mitte, VS) Folge gegeben hatte, musste sich das Büro-SR ein weiteres Mal über das
Anliegen für ein papierloses Parlament beugen. Zum zweiten Mal empfahl es den
Vorstoss zur Ablehnung. Die Möglichkeit, alle Unterlagen elektronisch zu erhalten,
bestehe bereits heute, wovon allerdings erst 29 Mitglieder des Nationalrats und 7 des
Ständerats Gebrauch machten. Ein Grund für diese geringe Anzahl seien die noch
bestehenden Nachteile. Dabei sei nicht nur an die «E-Mailflut» zu denken, sondern an
die Schwierigkeit, auf alle Unterlagen zugreifen zu können, so der Bericht des Büros.
Dies sei erst ab 2023 mit «CuriaPlus» möglich. Mit dieser sich im Aufbau befindlichen
Plattform seien alle Kommissions- und Ratsinformationen zu einem Geschäft zentral
erhältlich, durchsuch- und bearbeitbar. CuriaPlus werde eine papierlose
parlamentarische Arbeit ohne Zusatzaufwand ermöglichen. 
In der ständerätlichen Ratsdebatte machte sich Ruedi Noser (fdp, ZH) für die
Unterstützung des nationalrätlichen Beschlusses und für Folgegeben stark. Angelehnt
an die Argumente des Büro-SR würde er bei der Ausarbeitung der parlamentarischen
Initiative durch das Büro-NR empfehlen, dass nicht ein Verbot von Papier verlangt wird,
sondern dass das Prinzip «digital first» eingeführt werde. Anders als heute würden die
Unterlagen also nicht automatisch in Papierform verteilt («Papier first»), sondern wer
dies wolle, müsse Papier nachfragen. Zudem würde er empfehlen, die Initiative auf die
neue Legislatur hin umzusetzen, wenn auch die neue digitale Infrastruktur zur
Verfügung stehen werde. Zwar fand Noser in Hans Wicki (fdp, NW), Matthias Michel (fdp,
ZG) und Lisa Mazzone (gp, GE) Unterstützung – alle drei brachten in ihren Voten zum
Ausdruck, mithelfen zu wollen, weniger Papier zu produzieren. Die Mehrheit des
Ständerats wollte der Initiative aber mit 25 zu 15 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) keine
Folge geben. Hauptargumente – vorgebracht von Werner Salzmann (svp, BE) und Alex
Kuprecht (svp, SZ) – waren ebenfalls, dass CuriaPlus bereits im Entstehen sei und dass
eine raschere Umsetzung auch mit Folgegeben der Initiative wohl kaum möglich wäre. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2021
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2022 beriet der Ständerat die Vorlage für die Schaffung einer
ausserordentlichen Aufsichtsdelegation (AoDel). Wenn die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter der Mehrheit ihrer GPK-SR folgten und der nationalrätlichen Version
zustimmten, dann könne die «lange Geschichte» der parlamentarischen Initiative von
Rudolf Joder (svp, BE) beendet werden, versuchte Matthias Michel (fdp, ZG) als
Sprecher der Kommissionsmehrheit deren Antrag schmackhaft zu machen. Konkret
gehe es darum, dass die vier Aufsichtskommissionen (die GPK und die FK beider Räte)
eine Subkommission bzw. eben eine AoDel einsetzen könnten. Zwischen National- und
Ständerat umstritten sei, welche Rechte dieses Gremium haben solle. Der vorliegende
Kommissionsvorschlag, der dem Entscheid des Nationalrats entspreche, sehe
erweiterte Informationsrechte vor (Einsicht von Bundesratsprotokollen, Zugang zu als
geheim deklarierten Dokumenten, Einvernahme von Zeuginnen und Zeugen), die
allerdings nur gewährt würden, wenn ein Bedarf dafür ausgewiesen werden könne. Die
Schaffung einer ausserordentlichen Delegation müsste die Zustimmung aller vier
Aufsichtskommissionen haben und sich aus einem Teil derer Mitglieder rekrutieren. Der
Ausweis des Bedarfs an zusätzlichen Informationsrechten müsste ebenfalls von den vier
Aufsichtskommissionen gutgeheissen werden. Der Vorteil einer solchen Subkommission
gegenüber einer PUK, die in ausserordentlichen Situationen ebenfalls eingesetzt
werden könne, sei, dass die Subkommission schneller einsetzbar und «weniger politisch
geprägt» sei als eine PUK, so der Kommissionssprecher. Hans Stöckli (sp, BE) und Heidi
Z'graggen (mitte, UR) ergänzten, dass die letzten Jahre eben gezeigt hätten, dass eine
PUK nicht mehr so einfach eingesetzt werden könne, weil sie «sehr stark verpolitisiert»
sei.
Eine von Daniel Fässler (mitte, AI) angeführte Minderheit plädierte hingegen dafür, den
Status Quo – die Möglichkeit, eine Subkommission einzusetzen, ohne dieser allerdings
erweiterte Informationsrechte zu gewähren – im Gesetz zu verankern. Der Ständerat
habe sich bereits in der ersten Behandlungsrunde entschieden, dass es kein neues

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.2022
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Gremium brauche, das bewährte Instrumente wie die Aufsichtskommissionen oder die
PUK konkurrenzieren würde. Beim jetzt vorliegenden Vorschlag habe der Nationalrat,
der auf eine starke AoDel poche, lediglich eine kleine Modifikation vorgenommen,
indem er einen Bedarfsnachweis eingebaut habe. Die Minderheit sehe aber nicht ein,
weshalb es in einer ausserordentlichen Situation nicht einfach wie bisher möglich sein
soll, eine PUK einzusetzen.
Die Ratsmehrheit hielt in der Folge an ihrem ursprünglichen, von der
Kommissionsminderheit vertretenen Entscheid fest: Mit 24 zu 18 Stimmen lehnte der
Ständerat also die Schaffung einer AoDel erneut ab. Damit wird die Geschichte der
parlamentarischen Initiative also noch länger werden. 15

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Während der bisherige Zuger Ständerat Peter Hegglin (cvp) bei den Ständeratswahlen
2019 im Kanton Zug antrat um sein Mandat zu verteidigen, zog sich sein Amtskollege
Joachim Eder (fdp) nach zwei Legislaturen zurück. Da die Freisinnigen auch bei den
Nationalratswahlen einen schwergewichtigen Rücktritt verkraften musste, war die
Partei doppelt unter Druck, geeignete Kandidierende zu finden, welche in die Bresche
springen konnten. Schliesslich nominierte die FDP den ehemaligen Vorsteher der Zuger
Volkswirtschaftsdirektion Matthias Michel. Dieser bekam schon bald ernsthafte
Konkurrenz, denn die SVP nominierte ihrerseits Heinz Tännler, den amtierenden Zuger
Finanzdirektor. Tännler konnte sich ausserdem als OK-Präsident des eidgenössischen
Schwing- und Älplerfests in Zug profilieren. Im Wahlkampf gab sich Tännler betont als
überparteilicher Macher, zum Beispiel indem er bei Plakaten auf das SVP-Logo
verzichtete. Es schien von Beginn weg klar zu sein, dass diese drei bürgerlichen
Politgrössen die zwei Sitze unter sich ausmachen würden. Trotzdem kandidierten vier
weitere Personen für einen Ständeratssitz. Die Alternative – die Grüne (alg) schickte
Tabea Zimmermann Gibson ins Rennen, die SP Barbara Gysel. Andrea Sidler Weiss
(parteilos) und Stefan Thöni (parat) traten ebenfalls zur Wahl an. 

Peter Hegglin erzielte im ersten Wahlgang das beste Ergebnis. Er holte 19'909 Stimmen,
übertraf das absolute Mehr von 18'464 Stimmen und konnte sich damit bereits am
Wahlsonntag über seine Wiederwahl freuen. Dahinter lagen Matthias Michel (16'852
Stimmen) und Heinz Tännler (16'769) beinahe gleichauf. Abgeschlagen folgten Tabea
Zimmermann Gibson (8'200 Stimmen), Barbara Gysel (7'898), Andrea Sidler Weiss
(2'598) und Stefan Thöni (1'626). 
Da neben Hegglin niemand das absolute Mehr erreichte, ging der Kampf um den zweiten
Ständeratssitz in eine weitere Runde. In der Vergangenheit war ein zweiter Wahlgang in
Zug nur selten nötig geworden. Doch das breite Kandidatenfeld und die drei erfahrenen
bürgerlichen Kandidaten machten 2019 einen solchen nötig. Die Kandidierenden auf
den letzten drei Plätzen verzichteten auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang. Neben
Michel und Tännler verblieb also auch Zimmermann Gibson im Rennen. 

Das Resultat des zweiten Wahlgangs entschied schliesslich zugunsten von Matthias
Michel. Er holte 17'206 Stimmen und konnte verglichen mit dem ersten Wahlgang seinen
Vorsprung auf Heinz Tännler (13'857 Stimmen) deutlich ausbauen. Tabea Zimmermann
Gibson (6'949) blieb chancenlos. Die FDP schaffte es damit, ihren seit 1971
ununterbrochen gehaltenen Ständeratssitz zu verteidigen. 16

WAHLEN
DATUM: 17.11.2019
ELIA HEER

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Wintersession 2022 lehnte der Ständerat die Motion der APK-NR für eine
kohärente, umfassende und eigenständige Sanktionspolitik stillschweigend ab. Die
APK-SR hatte dem Ständerat die Motion ihrer Schwesterkommission ohne
Gegenstimmen und Minderheitsanträge zur Ablehnung empfohlen. Zwar brachte die
Kommission dem Motionsanliegen ein gewisses Verständnis entgegen, die Motion selbst
ging ihr inhaltlich aber zu weit. Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) erklärte,
dass der Krieg in der Ukraine die bisherige Logik der Sanktionsübernahme – die
zwingende Übernahme von UNO-Sanktionen und die nach Abwägung erfolgende
Übernahme von EU-Sanktionen – nicht in Frage gestellt habe. Zwar brauche es in
Zukunft mehr Vorsicht bei der paketweisen Übernahme von Sanktionen, um zu
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verhindern, dass Personen oder einzelne Unternehmen zu Unrecht sanktioniert
würden. Aber es habe in der Schweiz nie die Forderung gegeben, dass man andere,
weitergehende oder eigenständige Sanktionen beschliessen müsse. Zudem könnten
Sanktionen nur im Verbund und koordiniert mit anderen Staaten ihre Wirkung
entfalten. Schliesslich müsse die Schweiz angesichts der Neutralitätspolitik und ihrer
Guten Dienste keine Führungsrolle in der Sanktionspolitik übernehmen. Der Nationalrat
habe die Revision des Embargogesetzes, die gewisse Elemente der vorliegenden Motion
enthalten habe, in der Herbstsession 2022 abgelehnt, die Motion der APK-NR aber
dennoch angenommen. Auch rechtlich gesehen sei es problematisch, wenn man neben
dem Embargogesetz gestützt auf Notrecht die Sanktionspolitik erweitere, denn das
Notrecht sei für Einzel- und Ausnahmefälle vorgesehen, nicht als rechtliche Grundlage
für eine umfassende Sanktionspolitik. Letztlich habe der Ukraine-Krieg auch gezeigt,
dass das SECO zur Umsetzung einer eigenen Sanktionspolitik personell stark aufrüsten
müsste. Wirtschaftsminister Parmelin schloss an das Votum des Kommissionssprechers
an und machte klar, dass der bestehende Rechtsrahmen zur Sanktionsübernahme
effizient sei. Die Schweiz verfüge bereits jetzt über eine kohärente, umfassende und
unabhängige Sanktionspolitik. Die in der Stellungnahme des Bundesrats erwähnten
Verbesserungsmöglichkeiten der geltenden Rechtsordnung werde man weiterverfolgen,
die Motion sei jedoch für deren Umsetzung nicht nötig. 17

Beziehungen zur EU

Die Beratung des Ständerats über die Freigabe des zweiten Kohäsionsbeitrags in der
Herbstsession 2021 dauerte rund zwei Stunden. Einen Nichteintretensantrag Minder
(parteilos, SH) lehnte die kleine Kammer mit 34 zu 9 Stimmen klar ab. Ständerat Minder
zweifelte daran, dass die EU nach der Auszahlung der Kohäsionsmilliarde in Höhe von
CHF 1.3 Mrd. ihre «Repressionen gegen die Schweiz» beenden würde. Man habe von
der EU bisher keine Signale erhalten, dass dadurch die Aufnahme ins
Forschungsprogramm Horizon Europe oder die Wiederinstandsetzung der
Börsenäquivalenz gewährleistet würde. Eine bedingungslose Freigabe wäre daher
«falsch» und «grob fahrlässig». Sein Mitunterstützer Marco Chiesa (svp, TI) äusserte
seinen Unmut darüber, dass sich die Schweiz der «kolonialistischen Politik Brüssels»
unterwerfen wolle und ohne Garantien Geld auszahle. Auch einige Ratsmitglieder der
Mitte wie Heidi Z'graggen (mitte, UR) und Daniel Fässler (mitte, AI) störten sich daran,
dass der Kohäsionsbeitrag ausbezahlt werden solle, obwohl die 2019 vom Parlament
geforderte Bedingung der «Nicht-Diskriminierung» seitens der EU nicht erfüllt worden
war. 
Eine überwiegende Mehrheit des Ständerats wollte mit dem Entscheid jedoch einen
ersten Schritt auf die EU zugehen. Matthias Michel (fdp, ZG), Sprecher der APK-SR, hielt
fest, dass die Zurückbehaltung der Kohäsionsmilliarde offensichtlich keinen Druck auf
die EU aufgebaut habe. Die gegenseitige «Blockadepolitik» habe auf beiden Seiten die
gewünschte Wirkung verfehlt, nach dem Scheitern des Rahmenabkommens müssten
nun auch diese Blockaden beendet werden. Pirmin Bischof (mitte, SO) betonte, dass die
Kohäsionszahlungen nichts mit dem InstA zu tun hätten und der EU für die Teilnahme
der Schweiz am Binnenmarkt geschuldet sei. Bischof meinte, die Deblockierung der
bilateralen Verträge müsse der nächste Schritt sein. Obwohl die EU keine Garantie
dafür abgegeben habe, so herrsche doch die Gewissheit, dass die Nichtfreigabe des
Beitrags sicher nicht zur Deblockierung führe. Auch Daniel Jositsch (sp, ZH) kam zum
Schluss, dass die Schweiz ohne eine Freigabe nichts erreichen könne und bemühte die
Analogie eines Mietverhältnisses, bei dem der Mieter einen neuen Mietvertrag
abschliessen will, obwohl er seine Miete nicht bezahlt habe. Die Zahlung des
Kohäsionsbeitrags bestärke die Verlässlichkeit der Schweiz und lege die Basis für die
Fortführung des bilateralen Wegs, argumentierte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte,
LU). 
Bundesrat Ignazio Cassis wiederholte, dass die Zahlung keineswegs eine Garantie für
die Assoziierung an Horizon Europe bedeute, obwohl die EU diese politisch
sachfremden Themen miteinander verknüpft habe. Der Bundesrat sei aber bestrebt, die
«Negativspirale der Konditionalitäten» zu durchbrechen und mit dem Beitrag einen
ersten Schritt zu machen. Daher lehnte Cassis auch die Verknüpfung der Freigabe mit
der Finanzierungsbotschaft zu Erasmus plus ab. Eine Minderheit Sommaruga (sp, GE)
hatte vorgeschlagen, den Rahmenkredit nicht umzusetzen, bis der Bundesrat dem
Parlament die Finanzierungsbotschaft der Teilnahme an Erasmus plus vorgelegt habe.
Diesen Minderheitenantrag zog Sommaruga kurz darauf zurück, da der Nationalrat
gleichentags eine Motion der APK-NR (Mo. 21.3975) angenommen hatte, welche seinem
Anliegen entsprach. Aussenminister Cassis erinnerte die kleine Kammer auch daran,
dass das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas 2024

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2021
AMANDO AMMANN

01.01.65 - 10.04.24 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



auslaufe und Verpflichtungen nur bis dann eingegangen werden könnten. Er plädierte
daher für einen möglichst baldigen Entscheid, denn anhand der Erfahrungen mit dem
ersten Kohäsionsbeitrag liesse sich festhalten, dass zwischen dem Parlamentsentscheid
und der Projektumsetzung rund drei Jahre vergingen. Schliesslich stimmte der
Ständerat der Freigabe mit 30 zu 9 Stimmen, gegen den Willen der SVP und einiger
Mitglieder der Mitte, deutlich zu. 18

Der Ständerat beugte sich in der Herbstsession 2023 über eine Motion der APK-NR zur
sozialpartnerschaftlichen Lösung im EU-Dossier. Wie Kommissionssprecher Matthias
Michel (fdp, ZG) ausführte, war die vorberatende APK-SR zum Schluss gekommen, dass
der Vorstoss abgelehnt werden soll. Dies liege vor allem daran, dass aktuell eine andere
europapolitische Lage vorherrsche als zum Zeitpunkt der Einreichung der Motion. Der
Bundesrat sei nun mit «seinem Plan zur Stabilisierung wie auch zur Weiterentwicklung
der Beziehungen zur EU» wesentlich weiter. So habe er im Juni 2023 die wichtigsten
Punkte und das weitere Vorgehen zur Erarbeitung eines Verhandlungsmandats mit der
EU festgelegt. Die Annahme und Umsetzung der Motion und damit das Herauslösen des
Aspekts der flankierenden Massnahmen aus dem gesamten Prozess würden aus Sicht
der Kommission das weitere Vorgehen unnötig verkomplizieren und verzögern. Auch
Wirtschaftsminister Guy Parmelin riet von einer Annahme der Motion ab. Er erläuterte,
inwiefern die Sozialpartner bereits heute eng in die Arbeiten des Bundes im Hinblick
auf neue Verhandlungen mit der EU involviert sind. Anschliessend lehnte der Ständerat
die Motion stillschweigend ab. 19

MOTION
DATUM: 18.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Zwischenstaatliche Beziehungen

In der Herbstsession 2021 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion der APK-SR
zur Institutionalisierung des Austauschs und der Koordination von Schweizer
Akteuren gegenüber China. Ihr Sprecher Matthias Michel (fdp, ZG) lobte die China-
Strategie der Schweiz, welche eine differenzierte Haltung ausdrücke und den Dialog
und das Brückenbauen ermögliche. Die APK-SR möchte jedoch gewisse Aspekte etwas
pointierter ausarbeiten, weshalb man neben der vorliegenden Motion noch zwei
weitere zum Thema Piraterieware (Mo. 21.3591) und der Reziprozität in der Wirtschaft
(Mo. 21.3595) eingereicht habe, erklärte Michel. Er betonte nachdrücklich, dass für die
geforderte Kohärenz im Umgang mit China eine Einbindung aller Akteure, also auch jene
ausserhalb der Bundesverwaltung, nötig sei und dies nur durch einen «konzertierten
Erfahrungsaustausch» gelingen könne. Der anwesende Aussenminister Cassis
bezeichnete die China-Strategie nicht nur als Whole-of-Government-, sondern als
Whole-of-Switzerland-Ansatz, bei dem neben institutionellen Akteuren auch die
Zivilgesellschaft beteiligt sein soll. Das EDA und weitere Departemente hätten im
Nachgang der Publikation der Strategie zahlreiche Anfragen betreffend
Austauschkoordinationen erhalten, womit die Strategie den gewünschten Effekt erzielt
habe. Cassis führte aus, dass der Bundesrat in den nächsten Jahren eine
gesellschaftliche Diskussion entstehen lassen wolle, bei der neue Wege der
Zusammenarbeit nicht durch Institutionalisierung eingeschränkt werden sollen. Seinem
Antrag auf Ablehnung der Motion folgte der Ständerat jedoch nicht, er nahm diese mit
23 zu 7 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 20

MOTION
DATUM: 30.09.2021
AMANDO AMMANN

In der Wintersession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Motion der APK-NR zur
Förderung der Menschenrechte in China im Rahmen der Schweizer China-Strategie.
Matthias Michel (fdp, ZG) äusserte sich im Rat im Namen der APK-SR, welche die Motion
im Vorfeld der Session mit 6 zu 4 Stimmen abgelehnt hatte. Michel erklärte, dass die
Kommission das übergeordnete Ziel der Menschenrechtsförderung unterstütze und die
chinesische Auffassung der Menschenrechte klar jener der internationalen
Wertegemeinschaft widerspreche. Eine Kommissionsmehrheit sei jedoch zum Schluss
gekommen, dass der Bundesrat bereits gemäss den Umsetzungsvorschlägen der Motion
handle, womit diese als erfüllt angesehen werden könne. Da die Motion darüber
hinausgehe und dadurch in den Kompetenzbereich des Bundesrats eingreifen würde,
sei sie nicht zielführend und müsse abgelehnt werden. Carlo Sommaruga (sp, GE), der
für die Kommissionsminderheit sprach, kritisierte den Bundesrat dafür, in der
Vergangenheit wirtschaftliche Interessen stärker gewichtet zu haben als Fragen der
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. Sommaruga insistierte,
dass diesbezüglich Handlungsbedarf bestehe, beispielsweise indem man den
Menschenrechtsdialog im Rahmen der Olympischen Winterspiele wiederaufnimmt und
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bei einer Weigerung Chinas symbolische Massnahmen ergreift. Auch die Annahme der
Motion sei eine solche symbolische Geste, die China vermitteln würde, dass das
Schweizer Parlament die Menschenrechte nicht einfach ruhen lasse, argumentierte
Sommaruga. Der anwesende Bundesrat Cassis verkündete, dass der
Menschenrechtsdialog als eines der wichtigsten bilateralen
Menschenrechtsinstrumente demnächst wiederaufgenommen werde und zudem eine
Bilanz über die vergangenen 30 Jahre Menschenrechtsdialog gezogen werden solle. Die
restlichen Forderungen der Motion befand auch der Aussenminister für bereits erfüllt,
weshalb er deren Ablehnung beantragte. Die kleine Kammer folgte der Empfehlung ihrer
Kommission und lehnte den Vorstoss mit 29 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthaltung) deutlich
ab. 21

«Gleich lange Spiesse für Schweizer Unternehmen» forderte die APK-SR in einer
Motion, die schweizerischen Unternehmen Investitionen in chinesische Unternehmen
ermöglichen sollte. Dazu sollte der Bundesrat bei der Weiterentwicklung des
Freihandelsabkommens mit China aushandeln, dass Schweizer Unternehmen zukünftig
uneingeschränkt Anteile chinesischer Unternehmen erwerben und übernehmen
können, was den chinesischen Investitionsmöglichkeiten in der Schweiz entspräche.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Ausländische Investitionen in die
chinesische Wirtschaft seien grundsätzlich stärker reguliert als in der Schweiz, wobei
auch in der Schweiz bestimmte Sektoren gegen unerwünschte Investitionen geschützt
seien. China habe in seiner Rechtsentwicklung in den vergangenen Jahren Fortschritte
gemacht und neue Sektoren für ausländische Investoren geöffnet. Ausserdem hätten
die EU und China 2020 ein umfassendes Investitionsabkommen ausgearbeitet, dessen
verbesserter Marktzugang aufgrund der Meistbegünstigung im Rahmen des GATS-
Abkommens der WTO teilweise auch der Schweiz zuteil werde. Der Bundesrat räumte
aber ein, dass im Nichtdienstleistungsbereich ein Diskriminierungspotenzial bestehe
und dass der Abschluss des Abkommens seitens der EU aus politischen Gründen bis auf
Weiteres sistiert worden sei. Er führte in seiner Stellungnahme ausserdem an, dass man
im laufenden Explorationsprozess zur Weiterentwicklung des Freihandelsabkommens
das Anliegen der Motion aufnehmen wolle, eine vollständige Reziprozität in allen
Sektoren – wie es die Motion verlange – jedoch weder möglich noch zielführend sei. 

In der Wintersession 2021 gelangte der Vorstoss in den Ständerat, wo sich eine
Minderheit Michel (fdp, ZG) für die Ablehnung der Motion einsetzte. Die Minderheit
sehe zwei potenziell negative Auswirkungen bei einer Annahme der Motion, erklärte
Michel. Einerseits könne Gegenseitigkeit bedeuten, dass die Schweiz angesichts der
strengen Regulierung Chinas neue Investitionskontrollen aufbauen würde, was durch
die restriktive Haltung Chinas legitimiert würde. Andererseits verwies er auf die
überwiesene Motion Rieder (mitte, VS; Mo. 18.3021), die unter anderem chinesische
Direktinvestitionen erschweren wollte. Würde man nun von China verlangen, jegliche
Investitionsschranken gegenüber Schweizer Unternehmen fallen zu lassen, so müsste
die Schweiz nach dem Grundsatz der Reziprozität das gleiche tun, womit man das
Anliegen der Motion Rieder untergraben würde, argumentierte Michel. Zudem wolle
man die Verhandlungstaktik des Bundesrats bei der Neuverhandlung des
Freihandelsabkommens nicht unnötig einschränken. Beat Rieder äusserte sich in der
Folge selbst zu seiner Motion und legte Wert darauf klarzustellen, dass er sich für
Investitionskontrollen gegen «jeden staatlichen Akteur ausländischer Staaten»
eingesetzt habe, nicht nur gegen China. Er verlangte vom Bundesrat zu wissen, wann die
entsprechende Gesetzesvorlage für Investitionskontrollen dem Parlament vorgelegt
werde, da das Anliegen der Motion der APK-SR auch dort aufgegriffen werden könnte.
Bundesrat Parmelin bemühte sich zu verdeutlichen, dass eine sektorweise Reziprozität
nicht im Interesse der Schweiz wäre und man den Marktzugang von den jeweiligen
Interessen der beiden Staaten abhängig machen müsse. Er versprach, dass die Schweiz
bei einer Weiterentwicklung des Freihandelsabkommens verbesserte Marktzugänge in
bestimmten, aber nicht in allen, Sektoren anstreben werde. Folglich forderte er den
Ständerat dazu auf, die Motion abzulehnen. Beat Rieder antwortete er, dass der
Gesetzesentwurf über die Kontrolle ausländischer Investitionen im März 2022 in die
Vernehmlassung geschickt werde. Die kleine Kommer folgte daraufhin der Empfehlung
der Kommissionsmehrheit und nahm den Vorstoss mit 26 zu 11 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. 22
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Entwicklungspolitik

Im Februar 2020 publizierte der Bundesrat seine Botschaft zu den Kapitalerhöhungen
der Weltbankgruppe und der Afrikanischen Entwicklungsbank. Darin führte er aus,
dass sowohl der Entwicklungsausschuss der Weltbankgruppe (WBG) wie auch die
Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) eine Kapitalerhöhung der
Finanzierungsleistungen bis 2030 beschlossen hätten. Im Fall der Weltbankgruppe
verteilen sich die Erhöhungen auf zwei Teilorganisationen, namentlich die IFC und die
IBRD. Insgesamt beliefen sich die Kreditbeschlüsse auf CHF 2.7592 Mrd., an denen sich
die Schweiz als Mitglied zu beteiligen habe. De facto würde die Schweiz für USD 197.7
Mio. Aktien der IBRD und der IFC sowie für weitere USD 99.7 Mio. Aktien der AfDB
kaufen. Der restliche Betrag setze sich aus Garantiekapital für die IBRD (USD 649 Mio.)
und die AfDB (USD 1562 Mio.) zusammen. Dieses Garantiekapital wurde in der
Vergangenheit noch nie von einer multilateralen Entwicklungsbank eingefordert und
dient ausschliesslich der Verbesserung des Bonitätsratings. Zudem beantragte der
Bundesrat die Genehmigung der Änderung des Abkommens über die IFC: Die
qualifizierte Mehrheitsanforderung für Zustimmungen zu zukünftigen
Kapitalerhöhungen der IFC soll von 80 Prozent auf 85 Prozent angehoben werden. 
Der Ständerat behandelte die Kapitalerhöhungen in der Sommersession 2020, nachdem
die APK-SR die Beteiligung an den Kapitalerhöhungen und die Änderung des IFC-
Abkommens mit grosser Mehrheit zur Annahme empfohlen hatte, was
Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU) im Rat hervorhob. Zu diskutieren gaben
jedoch zwei Minderheitsanträge, welche bereits in der Kommission gescheitert waren.
Eine Minderheit Sommaruga (sp, GE) verlangte, dass die Schweiz in den
Entscheidungsgremien der Weltbankgruppe und der Afrikanischen Entwicklungsbank
eine konsequente Null-Toleranz-Politik gegen Korruption führen und sich für die
Menschenrechte einsetzen müsste. Sommaruga wies darauf hin, dass auch
industrialisierte Staaten wie die Schweiz von den Investitionen der Weltbankgruppe
profitierten. Ein oft verwendetes Instrument seien öffentlich-private Partnerschaften
mit Beteiligung multinationaler Konzerne, welche der Korruption in
Entwicklungsländern Vorschub leisteten. Matthias Michel (fdp, ZG) empfand die
Forderung der Minderheit  bei einer Krediterhöhung als fehl am Platz. Er teile zwar
diese Grundwerte, doch es sei selektiv und etwas zufällig, sich nur gegen Korruption
einzusetzen, wenn die Schweiz doch für ein viel breiteres Wertespektrum stehe. Er
erwarte, dass der Bundesrat die Schweizer Grundwerte immer zum Ausdruck bringe,
auch ohne dass man dies gesetzlich verabschiede. Der Minderheitsantrag Sommaruga
wurde mit 28 zu 17 Stimmen abgelehnt.
Eine zweite Minderheit Vara (gp, NE) wollte die Finanzierung von Kohle-, Erdöl- und
Erdgasprojekten und von Projekten im Zusammenhang mit Stromerzeugung aus fossilen
Energien verbieten lassen. Die Schweiz müsse ihr Gewicht und ihren Einfluss nutzen,
um sich für eine kohärente und umfassende Klimapolitik einzusetzen, so die
Minderheitsführerin. Damian Müller argumentierte, dass dadurch auch Darlehen und
die Beratungstätigkeiten von Banken betroffen wären, was eine Mehrheit der APK-SR
abgelehnt habe. Zudem würden sämtliche Projekte der Entwicklungsbanken eng
begleitet und evaluiert. So könnte Bundesrat Parmelin als Schweizer Vertreter in der
Weltbankgruppe entsprechend Einfluss nehmen, wenn die Projekte den Werten der
Schweizer Aussenpolitik zuwiderliefen. Ebenjener Bundesrat warnte in der Folge davor,
dass dieser Minderheitsantrag die Arbeit der Entwicklungsbanken erschweren könnte.
Schliesslich seien beispielsweise Gaskraftwerke in Ländern mit mangelhafter
elektrischer Infrastruktur durchaus als Übergangstechnologie geeignet, um
Kohlekraftwerke abzulösen. Auch dieser Minderheitsantrag wurde mit 28 zu 15 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) verworfen.
Die Kapitalerhöhungen der Weltbankgruppe wurden in der Gesamtabstimmung mit 34
zu 4 Stimmen (bei 7 Enthaltungen), jene der Afrikanischen Entwicklungsbank mit 37 zu 4
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) angenommen. Auch den Bundesbeschluss über die
Genehmigung der Änderung des Abkommens über die IFC nahm der Ständerat mit 37 zu
4 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. 23
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Ein Postulat von Maya Graf (gp, BL) mit der Forderung nach einem Bericht zu den
Entwicklungsperspektiven und der grenzüberschreitenden Vernetzung der Schweizer
Metropolitanregionen und Wirtschaftszentren stiess im Ständerat in der
Sommersession 2023 auf offene Ohren. Mit 28 zu 10 Stimmen überwies die kleine
Kammer das Anliegen an den Bundesrat, welcher aufzeigen soll, wie er die Teilnahme
der Schweiz an internationalen Projekt- und Programmpartnerschaften bestmöglich
unterstützen kann. Wie Maya Graf erklärte, sollten diese Arbeiten unabhängig vom Stand
der Beziehungen zur EU betreffend das Rahmenabkommen erfolgen. Die Postulantin
nannte konkret Initiativen wie «Enterprise Europe Network», «Creative Europe»,
«EU4health», «Digital-Europe», «Elena» oder «Interreg-Programme» wie «Espon» und
«Urbact», welche der Bundesrat beachten soll. Auch Matthias Michel (fdp, ZG) war im
Rat von der Wichtigkeit des Postulats überzeugt und untermalte, dass der
Standortwettbewerb heute weniger zwischen Nationen oder Kantonen stattfinde,
sondern vielmehr zwischen Metropolitanräumen – etwa zwischen den Räumen Stuttgart
(D), Milano (I), Zürich oder dem bassin lémanique. Bundesrat Guy Parmelin war sich der
Bedeutung von Kooperationen zur Standortförderung bewusst, argumentierte im Rat
aber vergebens dafür, dass die Schweiz nach Meinung des Bundesrats bereits genügend
in diesem Bereich unternehme und das Postulat deshalb abzulehnen sei. 24

POSTULAT
DATUM: 14.06.2023
MARCO ACKERMANN

Wettbewerb

En décembre 2023, le Conseil des Etats a décidé d'entrer en matière concernant la
modification de la loi sur les brevets (LBI), mais en modifiant l'article 59c al. 2, al. 3, al.
4, al. 5, ainsi que l'art. 59cbis du projet de révision du Conseil fédéral. 
Au sein de la chambre haute, le débat a été initié par le zougois Matthias Michel (plr,
ZG), s'exprimant au nom de la CSEC-CE. Il a commencé par rappeler l'objet de la
motion du sénateur Hefti (plr, GL) 19.3228 qui chargeait le Conseil fédéral de prévoir un
examen de brevet attrayant pour les utilisateurs et utilisatrices, conforme aux normes
internationales, ainsi qu'exigeant l'introduction d'une procédure d'opposition et de
recours efficace et peu coûteuse. Le conseiller aux Etats a ensuite procédé à un rappel
des enjeux internationaux et de la nécessité d'une modification de la loi, saluant le
projet présenté par le Conseil fédéral. 
En second lieu, la conseillère fédérale Baume-Schneider a cité la proposition de la
CSEC-CE d'intégrer au texte une réglementation qui autorise les tiers à faire valoir, au
moyen d’un recours, les motifs d’exclusion prévus aux articles 1a, 1b et 2 de la loi sur les
brevets. La conseillère fédérale a qualifié la modification de raisonnable et équilibrée,
puisqu'elle a pour but d'élargir le cercle des personnes autorisées à interjeter recours.
Selon Matthias Michel, cette modification de la commission a, en effet, pour but de
permettre à toute personne ou organisation de contester une décision sur un brevet,
au lieu de limiter cette possibilité à certains groupes. Cela garantit une égalité de
traitement. Par ailleurs, la CSEC-CE soutient la propostion de l'exécutif de réduire le
délai pour contester une décision de neuf à quatre mois. En ce qui concerne les effets
suspensifs d'un recours, la commission pense qu'ils ne devraient pas être
automatiques, mais accordés uniquement dans des cas spécifiques. Selon le sénateur
Michel, ces changements visent notamment à simplifier le processus de recours. De son
côté, la conseillère aux Etats Maya Graf (vert-e-s, BL) a souligné l'importance d'un
système de recours fonctionnel pour assurer la qualité des brevets. Selon elle, la
modification du délai de recours à l'article 59c maintient cet équilibre tout en
encourageant l'efficacité.
Le Conseil des Etats a adhéré sans opposition (35 oui, 0 non) à la proposition de la
commission d'entrer en matière. La motion Hefti 19.3228 se voit classée dans le cadre
de l'examen de l'objet 22.078. L'objet doit être traité dans les deux chambres lors de la
session de printemps 2024. 25
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Geld, Währung und Kredit

Banken

Am Tag nach der Beratung im Nationalrat behandelte der Ständerat als Zweitrat die
parlamentarische Initiative für die Einsetzung einer PUK, um die Verantwortlichkeiten
der Behörden und Organe rund um die Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS
aufzuarbeiten. Die Sprecherin des Büro-SR Eva Herzog (sp, BS) begrüsste das
Ratsplenum mit einer Zusammenfassung der Ereignisse im März 2023 sowie des
Werdegangs der parlamentarischen Initiative. Das Büro-SR sei einstimmig auf den
Beschluss des Nationalrats eingetreten und habe dem Bundesbeschluss zugestimmt.
Sie hob in ihrem Votum zudem hervor, dass es nicht Auftrag der PUK sei, die
Geschäftsführung der CS zu untersuchen, sondern dass es ausschliesslich darum gehe,
die Verantwortlichkeiten der in die Übernahme involvierten Behörden und Organe
abzuklären.

Die Einigkeit rund um die Einsetzung einer PUK nahm im Ständerat mit einem Antrag auf
nicht Eintreten von Thomas Hefti (fdp, GL) ein Ende. Wie der Antragsteller dem
Ratsplenum darlegte, erachte er eine PUK zu diesem Zeitpunkt als nicht angezeigt. Es
zeuge von «Masochismus», «[d]en Fehler mittels einer PUK bei der Politik, dem
Bundesrat, der Vorsteherin des EFD und der Bundesverwaltung zu suchen», wenn das
Problem, welches dieses Debakel angestossen habe, bei einer privaten Unternehmung
liege. Jede bisherige PUK sei als Reaktion auf einen Skandal hin eingesetzt worden.
Beim Verhalten der Behörden in der Geschichte rund um die CS sei allerdings nie die
Rede von einem Skandal gewesen, weshalb er die Frage in den Raum stellte, ob dieses
Vorhaben, welches mit einer Stigmatisierung des Bundesrats einhergehe, überhaupt
gerechtfertigt sei. Er plädiere dafür, in diesem Fall die dem Parlament zur Oberaufsicht
zur Verfügung stehenden Geschäftsprüfungskommissionen einzusetzen, die über
dieselben Informationsrechte wie eine PUK verfügten und solide, effizient und
womöglich etwas günstiger seien. Auf Heftis Vorwurf reagierte GPK-SR-Präsident
Matthias Michel (fdp, ZG), dass es in dieser Diskussion nie um eine Skandalisierung oder
Vorverurteilung gegangen sei. Die PUK werde vielmehr zur Klärung von Ereignissen mit
grosser Tragweite eingesetzt, wobei die Schuldfrage kein Thema sei. Das Büro-SR habe,
anders als sein Schwesterbüro, mit seinem Antrag für eine PUK, die Abklärungen der
GPK abgewartet. Die GPK habe mit dieser Prüfung bereits einige Vorarbeiten zum
Untersuchungsausschuss leisten und deren Auftrag besser darlegen können. Weiter sei
die GPK im Rahmen der Abklärung zum Schluss gekommen, dass sich die Tragweite der
Oberaufsicht zwischen der PUK und der GPK nicht unterscheide. Die PUK habe
gegenüber der GPK jedoch den Vorteil von punktuell weitergehenden Kompetenzen
sowie als Instrument einer parlamentarischen Oberaufsicht eine höhere Legitimation.
Michel unterstrich, dass eine Untersuchung in jedem Fall durchgeführt werde – wenn
nicht durch die PUK, dann durch die GPK. Er schloss mit dem Hinweis, dass es nun
darum gehe, nicht zu früh «sachpolitische Schnellschüsse abzugeben», sondern erst
einmal nach dem Motto «Luege, lose, laufe» Analysen vorzunehmen. Auf diese
abschliessenden Worte erhob Herzog wiederum Einspruch, indem sie berichtigte, dass
das Büro-SR nicht der Ansicht sei, dass die Arbeiten der PUK abgewartet werden
müssten, bevor weitere Abklärungen, Berichte und Überprüfungen vorgenommen
werden. Dies solle vielmehr parallel zu den Arbeiten einer PUK geschehen. 
Nachdem auch Bundespräsident Alain Berset unterstrichen hatte, dass es notwendig
sei, eine vollständige Transparenz bei den Rollen der verschiedenen beteiligten Akteure
zu schaffen und er dem Ständerat seine volle Zusammenarbeit zugesichert hatte, trat
die kleine Kammer mit 39 zu 5 Stimmen auf den Bundesbeschluss ein, womit der
Minderheitenantrag Hefti chancenlos blieb. Stillschweigend stimmte der Ständerat dem
Nationalrat in der Detailberatung schliesslich in allen Bestimmungen der Vorlage zu.

In der Gesamtabstimmung beschloss der Ständerat mit 37 zu 5 Stimmen schliesslich die
Einsetzung der erst fünften PUK in der Schweizer Geschichte. Die Stimmen gegen eine
PUK stammten von Thomas Hefti (fdp, GL), Olivier Français (fdp, VD), Peter Hegglin
(mitte, ZG), Othmar Reichmuth (mitte, SZ) und Benedikt Würth (mitte, SG). 26
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Landwirtschaft

Jagd

Lors de la session de printemps 2022, le Conseil des Etats a débattu de la motion
Chevalley (pvl, VD) acceptée dans la première chambre avec une majorité confortable.
La commission de la chambre haute en charge du dossier s'est pourtant prononcée
pour un rejet de celle-ci, estimant qu'une interdiction d'importation de certains
trophées pourrait se montrer contre-productive, alors que la Cites privilégie le
multilatéralisme et non les solutions unilatérales. Défendant la minorité, Maya Graf
(verts, BL) a rappelé que lorsqu'on parle de trophées, il s'agit d'animaux tels que les
lions, les éléphants, les rhinocéros ou encore les ours polaires. 602 de ces trophées ont
été importés en Suisse en 2019. Selon l'élue écologiste, seul un pourcentage insignifiant
des montants engrangés par la chasse aux trophées est reversé à la protection de la
biodiversité et aux populations locales, contrant ainsi l'un des arguments soutenus par
la majorité. S'appuyant sur une prise de position du WWF, opposé à cette motion,
Matthias Michel (plr, ZG) en a appelé à ne pas céder aux arguments moraux mais bien de
regarder les effets sur place d'une telle interdiction d'importation. Selon l'organisation
environnementale, une chasse aux trophées régulée permet une meilleure protection
des espèces menacées, notamment par une baisse du braconnage. Alain Berset, pour le
Conseil fédéral, s'est également dit convaincu qu'une régulation des importations dans
le cadre de la Cites ne peut qu'être plus efficace qu'une interdiction complète. Au vote,
la motion n'a pas réussi à passer la rampe du Conseil des Etats, refusée par 22 voix
contre 17 et 2 abstentions. 27

MOTION
DATUM: 30.05.2022
KAREL ZIEHLI

Pflanzliche Produktion

Lors de la session d'automne 2020, une motion de la sénatrice verte Maya Graf (BL)
demandant une adaptation des droits de propriété intellectuelle pour la sélection
végétale avait été renvoyée en commission pour discussions. A l'issue de celles-ci, une
majorité de la CSEC-CE a décidé de déposer une motion alternative pour renforcer la
transparence dans le domaine des brevets sur les plantes. La solution proposée par la
commission est un compromis qui récolte le soutien tant du Conseil fédéral que de
différentes organisations agricoles et de consommateurs. Pour le développement de
nouvelles variétés végétales, les obtenteurs doivent pouvoir facilement savoir si les
variétés qu'ils utiliseront pour débuter leurs recherches sont protégées par un brevet
ou par une protection des obtentions végétales. Au nom de la commission, Benedikt
Würth (centre, SG) a longuement expliqué la distinction entre les deux et les
conséquences en cas d'utilisation par un tiers d'une variété protégée soit par l'un soit
par l'autre. En effet, le droit fédéral distingue entre variétés obtenues grâce à des
solutions technologiques, par modification du génome par exemple, (protégées par les
brevets) et variétés obtenues par le biais de procédés classiques (variétés qui tombent
sous la protection des obtentions végétales). Les registres manquent aujourd'hui de
clarté à cet égard, ce qui complique le travail des entreprises développant de nouvelles
variétés. La majorité de la commission estime donc qu'offrir de meilleures conditions-
cadres permettra de renforcer l'innovation dans ce domaine. Pour la minorité,
représentée par Matthias Michel (plr, ZG) et Andrea Gmür-Schönenberger (centre, LU),
cette modification n'est pas nécessaire car la plupart des variétés proviennent du
marché européen, dans le cadre duquel il existe des plateformes qui font la
transparence sur le droit appliqué sur les différentes variétés vendues. La minorité
redoute également que la Suisse soit un îlot en la matière au milieu de l'Europe si elle
adapte sans concertation sa législation. Cela n'aura pas suffi à convaincre la chambre
haute, qui a accepté, par 28 voix contre 10, la motion de la commission. 28
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Lebensmittel

S'appuyant sur le rapport publié par le Conseil fédéral suite à son postulat 17.3967, la
CSEC-CE a déposé une motion pour que les méthodes de production interdites en
Suisse soient déclarées sur les produits. Contrairement à la motion de sa commission
sœur (Mo.20.3005), que le Conseil des Etats a profité de classer, cette intervention
touche à l'ensemble des modes de production des produits végétaux et animaux, et
non pas seulement aux méthodes d'abattage. Matthias Michel (plr, ZG), rapporteur de
commission, a mis trois raisons en avant qui expliquent le dépôt de cette motion:
premièrement, l'importation libre et la déclaration obligatoire vont logiquement de
pair, deuxièmement, la déclaration obligatoire serait soumise à certains critères
(respect des accords commerciaux, faisabilité, etc.) et troisièmement, des raisons
politiques expliquent la nécessité d'un tel système, à savoir les demandes de plus en
plus fréquentes allant en ce sens. Certains membres de la chambre haute se sont
opposés au texte, à l'image d'Andrea Gmür-Schönenberger (centre, LU) et Benedikt
Würth (centre, SG) qui estiment que la mise en œuvre de cette motion sera bien plus
complexe qu'il n'y parait. La Suisse possède, en effet, dans certains domaines tels que
la protection des animaux, des normes plus élevées que dans les autres pays. La
question est de savoir à partir de quand il est nécessaire de déclarer qu'un produit ne
respecte pas les méthodes de production suisses. Benedikt Würth préférerait, au
contraire, une stratégie de promotion des produits suisses plutôt qu'une obligation de
déclaration pour les produits importés. Au nom du Conseil fédéral, Alain Berset a
exposé la difficulté de mettre en œuvre ce texte à tous les produits – sauf exceptions –
tant d'un point de vue des engagements internationaux de la Suisse à cet égard que de
la faisabilité, notamment en ce qui concerne les produits transformés. Le Conseil
fédéral plaide, bien plus, pour des mesures au cas par cas. 
Malgré ces voix réticentes, les sénatrices et sénateurs ont soutenu la motion de leur
commission par 36 voix contre 6. Elle sera donc traitée par le Conseil national. 29

MOTION
DATUM: 09.12.2020
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Matthias Michel (fdp, ZG) reichte im Juni 2022 ein Postulat ein, welches die Stärkung
der Verkehrsdrehscheiben und der Veloinfrastruktur im ländlichen Raum forderte. In
einem Bericht solle dargelegt werden, wie insbesondere die finanzielle Förderung
ausgestaltet werden könnte. Michel begründete seinen Vorstoss damit, dass es im
ländlichen Raum oft nur wenig attraktive Umsteigepunkte gebe und die
Veloinfrastruktur nicht stark ausgebaut sei. Die ländlichen Verkehrsknoten könnten von
den bestehenden Programmen wie etwa dem PAV, dem BIF oder dem NAF nur
unzulänglich profitieren, es bestehe daher eine Finanzierungslücke. Eine ähnliche
Situation zeige sich bei den Veloinfrastrukturen in ländlichen Gebieten, wo der Bund
lediglich Projekte mitfinanzieren könne, wenn diese einer Agglomeration zu Gute kämen
oder im Bereich eines Bahnhofs lägen. Der Grossteil der Finanzierung solcher
Infrastrukturen obliege somit den Kantonen und Gemeinden. Der Bundesrat solle nun
darlegen, wie die «Erklärung von Emmenbrücke» für den ländlichen Raum umgesetzt
werden könne.
In der Herbstsession 2022 wurde das Postulat vom Ständerat stillschweigend
angenommen, nachdem auch der Bundesrat dessen Annahme beantragt hatte. 30
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Strassenverkehr

In der Herbstsession 2023 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit einer Motion
Schaffner (glp, ZH) zur Erstellung eines Aktionsplans zur Förderung innovativer und
klimaneutraler Mobilitätsangebote. Nachdem die Motion sowohl vom Nationalrat als
auch vom Bundesrat noch grossen Zuspruch erhalten hatte, stellte sich die
vorberatende KVF-SR mit 7 zu 4 Stimmen ohne Enthaltung gegen die Motion. Die
Kommission liess in einem Bericht verlauten, dass sie die Anliegen der Motionärin zwar
grundsätzlich unterstütze, aber der Meinung sei, dass innovative und klimaneutrale
Mobilitätsangebote durch die Akteurinnen und Akteure des Mobilitätssektors und nicht
durch einen Aktionsplan des Bundes gefördert werden sollten. Zudem seien
verschiedene Projekte wie der Aufbau einer staatlichen Mobilitätsdateninfrastruktur
(MODI) oder die Realisierung von Verkehrsdrehscheiben bereits in Umsetzung, was die
Motion überflüssig mache. Im Rat ergänzte Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte,
GR), dass ein Aktionsplan als Instrument ebenfalls kritisch zu betrachten sei. Damit
werde eine niederschwellige Intervention präsentiert, aber die umgesetzten
Massnahmen könnten schlussendlich durchaus verbindliche Auswirkungen haben. Auch
habe ein unlängst veröffentlichter Bericht des Bundesrats gezeigt, dass bereits eine
Vielzahl an Projekten zu zukunftsfähiger Mobilität in Arbeit seien. Die
Handlungsempfehlungen jenes Berichts sind laut Engler zudem bereits als
Aktionsprogramm zu werten. 
In Unterstützung der Motion meldeten sich Olivier Français (fdp, VD) und Matthias
Michel (fdp, ZG) zu Wort. Français unterstrich die klaren Forderungen der Motion, allen
voran den Abbau administrativer Hürden und die dringend notwendige Vernetzung
innerhalb von Projekten der innovativen und klimaneutralen Mobilitätsangebote. Michel
sprach sich für das von der Motion geforderte Gesamtverkehrskonzept aus und
betonte, dass die Motion nicht nur die Ökologie, sondern auch die Effizienz der
Mobilität verbessern könnte, insbesondere in ländlichen Gebieten. In der Folge nahm
auch der Ständerat die Motion, entgegen der Empfehlung seiner Kommission, mit 22 zu
17 Stimmen bei einer Enthaltung an. Somit muss der Bundesrat nun einen
entsprechenden Aktionsplan erstellen. 31

MOTION
DATUM: 14.09.2023
LENA BALTISSER

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Eine von Matthias Michel (fdp, ZG) lancierte Motion sah vor, mithilfe von Verdichtung
und gemeinnützigem Wohnungsbau gegen die Wohnungsnot vorzugehen. Um diese
Ziele zu erreichen sah der Motionär je ein Planungs- und ein Anreizinstrument vor:
Erstens sollten die Kantone – mit Unterstützung des Bundes – ihre Richtpläne insofern
anpassen, dass Gebiete für eine verstärkte Verdichtung im Siedlungsgebiet explizit
festgelegt werden würden. Zweitens sollten auf diesen Richtplänen aufbauend
Nutzungsanreize, unter anderem in der Form von erhöhten Ausnützungsboni,
ausgeschüttet werden. Beispielsweise könnten Bauherrinnen und Bauherren bei der
Erfüllung des vorgesehenen Anteils an preisgünstigen Wohnungen vermehrt in die Höhe
bauen. Dass diese Anreize funktionieren, lasse sich unter anderem am Beispiel der
Städte Zürich und Zug beobachten, merkte der Motionär an.

In seiner ablehnenden Stellungnahme bat der Bundesrat das Parlament, die Ergebnisse
des von Guy Parmelin ins Leben gerufenen runden Tischs zur Wohnungsknappheit
abzuwarten, bevor neue und spezifische Massnahmen zur Bekämpfung der
Wohnungsknappheit beschlossen werden. Im Rahmen der Ratsdebatte in der
Herbstsession 2023 argumentierte der Motionär, dass ein erster runder Tisch in der
Zwischenzeit aufgezeigt habe, dass sein Ansatz bei den relevanten Akteurinnen und
Akteuren auf breite Unterstützung stosse. In der Folge nahm der Ständerat den
Vorstoss mit 20 zu 10 Stimmen an. 32
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Umweltschutz

Naturschutz

Prenant la parole en tant que représentant de la majorité de la Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats
(CEATE-CE), Beat Rieder (centre, VS) a commencé par rappeler qu'il ne s'agissait pas,
lors de cette session, de se prononcer sur l'initiative Biodiversité mais bien sur son
contre-projet élaboré par le Conseil fédéral et retouché par le Conseil national. Celui-
ci est bien plus concret que le texte d'initiative et est une manière de l'appliquer avec
un nouvel article 18bis dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
(LPN) permettant d'introduire la notion d'infrastructure écologique. Une augmentation
de la surface dédiée à la protection de la biodiversité ainsi qu'une meilleure mise en
réseau de ces surfaces sont souhaitées par la chambre basse et l'exécutif. Mais pour la
majorité de la commission, cette proposition aurait de graves répercussions sur
l'économie, la production d'énergie, le tourisme et l'agriculture. De plus, ce texte ne
serait pas nécessaire pour que la Suisse respecte l'accord récemment trouvé à
Montréal à ce sujet, imposant aux pays signataires de dédier 30 pour cent de la surface
totale à la protection de la biodiversité d'ici à 2030. Dans un exposé détaillé, Beat
Rieder a ainsi expliqué – à l'appui d'un rapport délivré par l'Administration fédérale et
dévoilant des chiffres et données jusqu'ici inexistants – que les méthodes de calcul
jusqu'alors utilisées par la Confédération ne prenaient pas en compte de nombreuses
surfaces recensées au niveau cantonal et communal. En tout, les surfaces dédiées à la
nature n'atteindraient ainsi pas 13.4 pour cent comme affirmé officiellement jusqu'à
présent, mais plus de 23 pour cent. Selon le sénateur valaisan, la Suisse n'a, de plus, pas
besoin d'une nouvelle modification législative pour faire augmenter ce taux. En effet,
diverses décisions prises par le Parlement devraient mener à une augmentation de
cette surface totale, à l'image des réserves forestières prévues dans la politique
forestière 2020 prolongée en 2021 ou des corridors pour la faune sauvage dans la loi
sur la chasse (LchP) récemment adaptée. La majorité veut donc renforcer la protection
des surfaces déjà existantes et non créer un monstre de régulation comme redouté en
cas d'entrée en matière sur le contre-projet.

Répondant indirectement au sénateur valaisan, la genevoise Lisa Mazzone (vert-e-s, GE)
– représentant la minorité de la commission – a insisté sur la nécessité de regarder ce
qui se passe vraiment sur le terrain, estimant que «ce n'est pas parce que l'on arrive à
des chiffres élevés avec des astuces statistiques que la biodiversité va mieux».
Soutenant le contre-projet, l'élue verte estime crucial d'agir. Elle qui défend une vision
à long terme, a insisté sur l'importance de la biodiversité pour l'agriculture – mais
également de l'agriculture pour la biodiversité – et l'économie de manière générale.
Reprenant les mots du Conseil fédéral, l'élue verte a, par exemple, fait remarquer que
si nous devions compenser les prestations écologiques fournies par la biodiversité
– purifier l'eau et l'air, fertiliser les sols, polliniser les plantes, nous protéger contre les
conséquences du changement climatique, etc. – cela nous en coûterait CHF 14 à 16
milliards par année. Elle a ainsi rappelé qu'Economiesuisse soutenait le contre-projet,
tout comme l'Association des entreprises électriques suisses (AES), répondant ainsi aux
craintes de la majorité de la commission, pour qui le contre-projet représente un
danger pour ces deux secteurs. De plus, l'argent prévu par le Conseil fédéral dans ce
contre-projet – CHF 100 millions par an – profiterait en premier lieu à l'agriculture et
aux entreprises locales. Elle a fini son plaidoyer en rendant les sénatrices et sénateurs
attentifs au fait que de ne pas opposer de contre-projet à l'initiative serait prendre le
risque d'une acceptation du texte des initiant.e.s, à l'image de ce qui s'est produit à
plusieurs reprises sur des questions similaires (initiative Rothenturm, initiative des
Alpes, initiative contre les résidences secondaires, initiative sur le Lavaux). Plaidant
également pour une entrée en matière, Roberto Zanetti (ps, SO) a complété
l'argumentaire de la sénatrice genevoise en arguant que toutes les questions et
critiques soulevées par la majorité de la commission pouvaient de toute manière être
discutées en détail au sein de la commission.

Prenant la parole au nom du Conseil fédéral, le ministre en charge de l'environnement,
Albert Rösti partage tant le point de vue de Roberto Zanetti sur le travail en commission
que de Lisa Mazzone sur les risques d'une votation populaire. Si le Conseil fédéral
soutient l'entrée en matière, c'est avant tout parce qu'il redoute devoir mener une
campagne de votation contre l'initiative, parce que personne n'est ouvertement contre
la biodiversité : «Wer ist schon gegen Artenvielfalt?», s'interrogeait le conseiller fédéral
bernois face aux sénatrices et sénateurs. Aux critiques avancées par la majorité de la
commission, Albert Rösti a garanti que le contre-projet pourrait être appliqué tout en
respectant tant l'agriculture que la production d'énergie. De plus, celui-ci permettrait
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de ne plus se focaliser uniquement sur les espaces ruraux s'agissant de la protection de
la biodiversité, mais impliquerait également les espaces urbains. 

Malgré les garanties et mises en garde émises par le ministre UDC, le Conseil des Etats a
décidé de ne pas entrer en matière sur ce contre-projet, qui retourne donc à la
CEATE-CN. C'est à une majorité assez nette de 28 voix contre 14 et une abstention que
les membres de la chambre haute s'y sont opposé.e.s. Aux voix de la gauche soutenant
le projet se sont ajoutées les voix du PLR Matthias Michel (ZG), du Centriste Stefan
Engler (GR) et de l'indépendant Thomas Minder (SH). L'uranaise Heidi Z'graggen (centre)
s'est, quant à elle, abstenue. Cette dernière avait, par ailleurs, annoncé vouloir déposer
un postulat pour analyser comment promouvoir la biodiversité en s'appuyant sur les
bases légales existantes et en améliorant la collaboration entre cantons et
Confédération.

Dans les médias, on a pu en apprendre plus sur les discussions et actions menées en
coulisse, plusieurs membres du Conseil des Etats critiquant la posture arrogante du
monde agricole refusant toute entrevue avec les organisations environnementales,
comme si le combat était gagné d'avance. Fer de lance de l'aile agricole du Parti du
centre et président de l'USP, Markus Ritter (centre, SG) a réussi à convaincre sa fraction
de s'opposer au contre-projet, clamant que celui-ci allait encore plus loin que
l'initiative et qu'il mettait en danger la production agricole. Fait étonnant, cette
position n'est pas partagée par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
de l'agriculture qui a pris position en faveur du contre-projet, à l'instar de la
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement. Autre membre du parti centriste et
président de l'USAM, Fabio Regazzi (centre, TI) concédait, dans les médias, avoir de plus
en plus de peine avec les termes «biodiversité» et «durabilité», considérant qu'ils sont
utilisés pour faire peur à la population. Pour l'Aargauer Zeitung, cette position du
Centre contraste avec celle que le parti tenait il y a de cela encore vingt ans, et un
soutien quasi unanime de la fraction PDC à l'élaboration d'une stratégie nationale pour
la biodiversité. Ce changement de posture, qui semble se faire ressentir dans le jeu
politique suisse, amène la sénatrice Lisa Mazzone à penser que le terme de
«biodiversité» en est presque devenu un «Schimpfwort». Qu'il le soit devenu ou non, la
question de la protection de la biodiversité et des écosystèmes – selon le prisme des
initiant.e.s – se réglera vraisemblablement dans les urnes avec une votation qui risque
de crisper les différents fronts. 33

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im März 2022 befasste sich der Ständerat mit einer Motion Lohr (mitte, TG), welche
eine nationale Strategie für Kinder und Gesundheit zum Ziel hatte. Als Sprecher der
WBK-SR führte Matthias Michel (fdp, ZG) aus, weshalb die Kommission das Geschäft zur
Ablehnung empfehle. Zwar sei der ständerätlichen WBK eine kohärente Politik
bezüglich Kinder- und Jugendgesundheit wichtig, allerdings seien gegenwärtig
ausreichend Unterlagen vorhanden, welche den Verantwortlichen als
Steuerungsunterstützung dienten. Michel wies in diesem Zusammenhang auf den
Nationalen Gesundheitsbericht 2020 des Obsan und die Gesundheitspolitische
Strategie des Bundesrates 2020–2030 hin, die seit dem Einreichen der Motion
erschienen seien. Bundesrat Berset pflichtete bei, es existiere bereits ein Fahrplan im
betroffenen Bereich. Man wisse also, was es zu tun gelte und müsse dies lediglich noch
umsetzen. Stillschweigend lehnte die kleine Kammer das Geschäft ab. 34

MOTION
DATUM: 17.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels einer Motion forderte die RK-SR, dass die «Behandlung von Kindern, die mit
einer Variation der geschlechtlichen Entwicklung (DSD) geboren wurden», verbessert
wird. Das Geschäft wurde in der Wintersession 2023 vom Ständerat diskutiert. Céline
Vara (gp, NE), welche den Vorstoss seitens der Kommission vorstellte, führte aus, dass
die vorliegende Motion durch eine ähnliche Motion Michel (fdp, ZG; Mo. 22.3355),
welche ein strafrechtliches Verbot von geschlechtsverändernden Eingriffen bei
intersexuellen Kindern forderte, angestossen worden sei. Wie der Motionär teile auch
die Kommission die Auffassung, dass auf nicht angezeigte medizinische Eingriffe – dazu

MOTION
DATUM: 18.12.2023
JOËLLE SCHNEUWLY
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zählten chirurgische oder hormonelle Massnahmen – verzichtet werden sollte, da die
Entscheidung über die Geschlechtszuweisung beim Kind selber liegen müsse. Anders
als Michel vertrete die RK-SR hingegen die Meinung, dass von der strafrechtlichen Norm
abgesehen werden sollte, weil dadurch die individuelle Betreuung eines jeden
einzelnen Kindes verunmöglicht würde. Stattdessen sollten die betroffenen Kindern
und deren Eltern eine kompetente und spezialisierte Beratung erhalten, die auf einer
zeitnahen Erstellung medizinisch-ethischer Richtlinien durch die SAMW basiert.
Matthias Michel erklärte sich im Falle einer Annahme der Kommissionsmotion bereit,
seine eigene Motion zurückzuziehen. Bundesrätin Viola Amherd befürwortete das von
der RK-SR ausgearbeitete Geschäft ebenfalls. In der Folge nahm der Ständerat die
Motion stillschweigend an. 35

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2020 als Erstrat mit dem neuen
Bundesgesetz über die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung. Matthias Michel
(fdp, ZG) erörterte dem Plenum die Überlegungen, die sich die WBK-SR in ihren
Sitzungen zu diesem Geschäft gemacht hatte. So seien einige Kommissionsmitglieder
anfangs skeptisch gewesen, mit der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung eine
neue pädagogische Hochschule (PH) zu schaffen, obwohl schon zahlreiche andere PH
bestünden. Zudem wollte die Kommission im Bereich der Berufsbildung eine
Verakademisierung vermeiden. Durch die von der Kommission eingeladenen
Institutionen sowie aufgrund der kommissionsinternen Diskussionen konnten diese
Bedenken aber ausgeräumt werden respektive ihnen mit einigen Präzisierungen im
Gesetz Rechnung getragen werden.
So konnte geklärt werden, dass das EHB schweizweit der bedeutendste Anbieter im
Berufsbildungsbereich sei. Von grosser Wichtigkeit sei ausserdem, dass sich das EHB
auch der Forschung und Entwicklung widme. Schliesslich sei es für viele Organisationen
und Verbände in der Berufsbildung von Relevanz, dass es auch
Berufsbildungsexpertinnen und -experten mit Bachelor- und Masterabschlüssen gebe,
so Michel in seinem Votum. Daher sei die Verortung und Akkreditierung als PH sinnvoll.
Michel führte weiter aus, dass für das EHB weiterhin die berufspädagogische
Ausbildung von Lehrpersonen für die berufliche Grundbildung und für die höhere
Berufsbildung im Zentrum stehe. Der starke Bezug zur Arbeitswelt bleibe also bestehen.
Damit diese Überlegungen auch rechtlich wirksam werden, beantragte die Kommission
zwei Änderungen am bundesrätlichen Vorschlag: Vor dem Hintergrund der Diskussion
um eine mögliche Akademisierung der Lehrgänge am EHB beantragte sie, dass das EHB
auf der operativen Ebene die Zusammenarbeit mit den Kantonen und den
Organisationen der Arbeitswelt institutionalisiere. Zudem forderte die WBK-SR, dass
der Bundesrat bei der Festlegung der strategischen Ziele des EHB den Einbezug der
Organisationen der Arbeitswelt regle. 
Diesen beiden Änderungswünschen der WBK-SR stimmte die kleine Kammer zu. Einen
Minderheitsantrag Baume-Schneider (sp, JU) zu den Mitwirkungsrechten der
Studierendenverbände lehnte sie jedoch ab. Dieser hätte die aktuell bestehenden
Studierendenverbände spezifisch im Gesetzestext aufgeführt. Diese seien aber durch
die Auflistung der Hochschulangehörigen bereits implizit mitgemeint, wie
Bildungsminister Parmelin entgegnete.
In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat das Geschäft einstimmig mit 42 zu 0
Stimmen an. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2021 mit der Motion «Förderung der
Mobilität und der Sprachaufenthalte der Lernenden» der WBK-NR. Matthias Michel
(fdp, ZG) beantragte seitens der Kommissionsmehrheit die Ablehnung der Motion. Die
Kommission unterstütze das Grundanliegen – den sprachlichen Austausch der
Jugendlichen in der beruflichen Grundbildung –, sie sei aber der Ansicht, dass die
Forderung bereits umgesetzt werde. So seien im Rahmen der Kulturbotschaft 2021-
2024 bereits ausreichend Mittel für die sprachliche Mobilität gesprochen worden.
Zudem plane die Initiative Berufsbildung 2030 die Digitalisierung voranzutreiben, damit
dürfe auch der Forderung nach einer digitalen Informationsplattform entsprochen
werden, so Michel. Demgegenüber argumentierte Johanna Gapany (fdp, FR), dass der
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sprachliche Austausch bei den Lernenden noch nicht genügend gefördert werde. Die
Lehre müsse noch stärker aufgewertet werden, entsprechend solle die Motion
angenommen werden.
Schliesslich entschied sich der Ständerat äusserst knapp, mit 21 zu 20 Stimmen, für die
Annahme der Motion. 37

Überraschend und entgegen der Meinung des Nationalrats und seiner vorberatenden
Kommission machte der Ständerat in der Frühlingssession 2023 eine Kehrtwende und
wollte nunmehr keine sogenannte Titeläquivalenz für die höhere Berufsbildung
vorschreiben. «Bachelor für Berufsleute abgeschmettert», titelte daraufhin etwa der
Tages-Anzeiger. Mit 19 zu 16 Stimmen bei 6 Enthaltungen lehnte die kleine
Parlamentskammer eine entsprechende Motion Aebischer (sp, BE) ab und folgte damit
dem ablehnenden Votum des Bundesrates. Die vorberatende WBK-SR war im Januar
2023 mit 12 Stimmen bei 1 Enthaltung noch klar für eine Annahme gewesen, hatte also
eine Stärkung der Profile der Höheren Fachschulen durch die Titelbezeichnungen
«Professional Bachelor» und «Professional Master» unterstützt. Während sich im
Vorfeld eine Mehrheit der Verbundpartner der Berufsbildung (Höhere Fachschulen) für
eine solche Anpassung ausgesprochen hatten, hatten Medienberichten zufolge
Universitäten und Fachhochschulen den Entwurf torpediert. 

Im Ständerat zeigte sich ein besonderes Bild: Mehrere Nicht-Kommissionsmitglieder
äusserten sich ablehnend zur Motion, so etwa Olivier Français (fdp, VD), Mitglied der
Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften, der eine Gefahr der
Verwechslung mit Abschlüssen der Universitäten und der Fachhochschulen befürchtete
und einen Einzelantrag auf Ablehnung stellte. Diesem Votum schlossen sich auch Daniel
Fässler (mitte, AI) und Carlo Sommaruga (sp, GE) an. Auch Andrea Gmür-Schönenberger
(mitte, LU), die zwar Kommissionsmitglied war, jedoch nicht an der entsprechenden
Sitzung hatte teilnehmen können, befürchtete eine Vermischung der verschiedenen
Titel und hätte es bevorzugt, das Anliegen in Form eines Postulats im Sinne eines
Prüfberichts zu behandeln. Die negativen Stellungnahmen der Nicht-
Kommissionsmitglieder wechselten sich dabei wiederholt ab mit den Stellungnahmen
verschiedener positiv gestimmter Kommissionsmitglieder. So argumentierte etwa
Johanna Gapany (fdp, FR) für eine Annahme, da die Titelbezeichnungen die Qualität der
Schweizer Berufsbildung auf nationalem und internationalem Parkett verdeutlichen
könne. Auch Hannes Germann (svp, SH) wollte den «Sonntagsreden über den Wert
unserer dualen Berufsbildung» Taten folgen lassen und den Jungen eine Perspektive
geben, indem ihre Ausbildung eine entsprechende Bezeichnung erhalte. Uneinig war
sich der Rat schliesslich auch in der Frage, ob die Motion überhaupt vorschreibe, dass
eine Aufwertung durch die Titel «Professional Bachelor» und «Professional Master» zu
erfolgen habe, da diese im Motionstext nur in Klammern genannt wurden. Matthias
Michel (fdp, ZG) meinte schliesslich, dass sich die «Dissonanz» nur auf die Titelfrage
beschränke, nicht jedoch auf den Grundsatz, dass die höhere Berufsbildung gestärkt
werden sollte. Nach der «achterbahnmässigen» Debatte im Ständerat, wie Eva Herzog
(sp, BS) das Geschehen im Rat pointiert zu resümieren wusste, zogen sich die Gräben
bei der Abstimmung zwischen den knapp unterliegenden Befürwortenden und den
siegreichen Gegnerinnen und Gegnern quer durch die Fraktionen hindurch. Bundesrat
Guy Parmelin beruhigte die Gemüter zum Schluss mit der Information, dass der
Bundesrat dem Parlament demnächst eine Botschaft für eine Gesetzesrevision
betreffend die Titelbezeichnungen unterbreiten wolle, womit sich die Räte schon bald
erneut zu dieser Frage würden äussern können.   

Der Tages-Anzeiger erkannte hinter dem Nein aus dem Stöckli einen erfolgreichen
Widerstand der Universitäten und der Fachhochschulen. In ebendieser Zeitung liess
alt-Nationalrat und Bildungsexperte Rudolf Strahm kein gutes Wort an diesem
Entscheid. Der Verzicht auf die Bezeichnungen werte die Berufe ab und verstärke den
Fachkräftemangel. Auch der Gewerbeverbandsdirektor Ulrich Bigler bedauerte den
Entscheid und erkannte darin eine verpasste Chance. 38
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MARCO ACKERMANN
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Der Ständerat diskutierte in der Herbstsession 2023 darüber, Absolventinnen und
Absolventen der Berufsmaturität den prüfungsfreien Zugang zum Studium der
Primarstufe an der PH zu ermöglichen. Die Mehrheit der vorberatenden WBK-SR hatte
sich gegen eine entsprechende Motion des Nationalrates ausgesprochen, wie Matthias
Michel (fdp, ZG) berichtete. Michel argumentierte für die Kommissionsmehrheit, dass
die Aufnahmeprüfung für die PH, welche die Berufsmaturanden und -maturandinnen
bestehen müssen, kein Hindernis darstelle. Dies beweise der Anteil von 60 Prozent der
Studierenden an den PH, die über keine gymnasiale Matura verfügten. Folglich liege das
grösste Problem im Bereich des Lehrpersonenmangels nicht im Zugang zur Ausbildung,
sondern vielmehr bei Einstieg und Verbleib im Beruf. Jedoch werde die
Allgemeinbildung im Rahmen einer Berufsmaturität weniger stark gewichtet als bei der
gymnasialen Maturität; die entsprechende Lektionenzahl sei bei der Berufsmaturität
nur halb so gross, was die Ungleichbehandlung rechtfertige. Schliesslich solle zuerst der
Bericht in Erfüllung des vom Nationalrat bereits überwiesenen Postulats 22.4267
abgewartet werden. Maya Graf (gp, BL) vertrat die Kommissionsminderheit, die sich für
Annahme des Vorstosses einsetzte. Sie war der Ansicht, dass die sozialen Kompetenzen,
die Arbeitserfahrungen und das Allgemeinwissen, welche die Absolventinnen und
Absolventen der Berufsmaturität erworben hätten, «für den Eintritt in ein
pädagogisches Hochschulstudium [... ] und auch für die spätere Primarlehrpraxis
ausreichend» seien. Des Weiteren herrsche derzeit ein Ungleichgewicht zwischen
Personen, welche ab 28 oder 30 Jahren prüfungsfrei «sur dossier» in die PH eintreten
dürften und den Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden, die eine Prüfung
ablegen müssen. Zudem sei der Weg über die Aufnahmeprüfung nicht einheitlich
geregelt, jede PH habe hierfür andere Kriterien. Der Ständerat lehnte die Motion in der
Folge mit 21 zu 19 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. 39

MOTION
DATUM: 18.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Forschung

Ständerat Michel (fdp, ZG) forderte in seinem im Mai 2020 eingereichten Postulat
«Wissenschaftliches Potenzial für Krisenzeiten nutzen», dass der Bundesrat die
Erschaffung eines interdisziplinären wissenschaftlichen Netzwerks oder
Kompetenzzentrums für Krisenlagen prüft. Dieses solle nicht erst in Notlagen (etwa bei
Naturkatastrophen) auf die Beine gestellt werden, sondern «präventiv bereitstehen, um
im Bedarfsfall sofort aktiviert werden zu können». Die Covid-19-Krise habe gezeigt, dass
die Schweiz auf die rasche Aktivierbarkeit ihrer Forschungsressourcen angewiesen sei.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulates. Er war der Auffassung, dass
die rechtlichen Grundlagen und die entsprechenden Gremien bereits existierten und
genügend breit aufgestellt seien, um bei der Krisenfrüherkennung und der
Krisenbewältigung rasch und effizient zu agieren. Es sei jedoch notwendig, diese
Strukturen und Prozesse im Rahmen der momentan laufenden Evaluation der
Bewältigung der Covid-19-Krise zu analysieren und zu überprüfen. Dabei sei
insbesondere auf Fragen der Koordination und Zusammenarbeit zu achten. Der
Bundesrat war der Ansicht, dass die im Postulat aufgeworfenen Fragen bereits im
Rahmen dieser Evaluation beantwortet werden können.
In der ständerätlichen Debatte im Herbst 2020 betonte Bundeskanzler Thurnherr
erneut, dass ein solcher Bericht und die Schaffung weiterer Gremien nicht nötig sei. Er
war vielmehr der Meinung, dass je nach Krise spezifische Kreise der Wissenschaft
benötigt würden; bei einem Terrorangriff würden nicht dieselben Leute wie bei einem
Hackerangriff gebraucht. Daher sei die Schaffung des geforderten Netzwerks wenig
sinnvoll.
Eine knappe Mehrheit des Ständerats war von der Argumentation Thurnherrs nicht
überzeugt, die kleine Kammer nahm das Postulat  mit 18 zu 17 Stimmen an. 40

POSTULAT
DATUM: 17.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im November 2022 publizierte der Bundesrat den Bericht «Wissenschaftliches
Potenzial für Krisenzeiten nutzen» in Erfüllung der Postulate von Matthias Michel (fdp,
ZG; Po. 20.3280) sowie von Jacqueline de Quattro (fdp, VD; Po. 20.3542).
Die zweite Evaluation des Krisenmanagements des Bundes in der Covid-19-Pandemie
hatte gezeigt, dass der Einbezug der Wissenschaft ins Krisenmanagement wichtig sei,
dass aber auch geklärt werden müsse, wie dieser Einbezug im Detail ausgestaltet
werden soll. Im Postulatsbericht wurden vier verschiedene Varianten für einen
verbesserten Einbezug geprüft. Dabei wurde die Option, ad-hoc-Gremien basierend
auf einem interdisziplinären wissenschaftlichen Netzwerk zu etablieren, aufgrund eines
Grundlagenberichts und der Rückmeldungen aus Wissenschaft und Bundesverwaltung
präferiert. Der Bundesrat beauftragte in der Folge die BK und das WBF mit der
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Erarbeitung eines Umsetzungsvorschlags dieser Option bis Ende 2023. Im
Umsetzungsvorschlag sollen insbesondere die Regeln und Prozesse für den Einbezug
von wissenschaftlichen ad-hoc-Gremien definiert werden. 41

Nachdem der Bundesrat im November 2022 einen Bericht über die Nutzung von
wissenschaftlichem Potenzial in Krisenzeiten veröffentlicht hatte, beantragte er die
Abschreibung des entsprechenden Postulats Michel (fdp, ZG) im Rahmen des Berichts
des Bundesrates über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2022.
Im Sommer 2023 folgte der Nationalrat diesem Antrag und schrieb den Vorstoss ab. 42

POSTULAT
DATUM: 05.06.2023
MARCO ACKERMANN

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Nach dem Nationalrat befasste sich auch der Ständerat in der Herbstsession 2020 mit
den Beratungen zur Kulturbotschaft 2021–2024. Grundlegend unterstütze die WBK-SR
die Stossrichtung, die der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Sie sei eine konsequente
Weiterführung der strategischen Schwerpunkte der letzten Kulturbotschaft 2016-2020,
eröffnete Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) die Eintretensdebatte. So
schätze die Kommissionsmehrheit etwa insbesondere die Förderung des in der letzten
Kulturbotschaft eingeführten Programms «Jugend und Musik». Kulturminister Alain
Berset betonte, dass der Bundesrat in Anbetracht der Covid-19-bedingten Probleme im
Kulturbereich auf Kontinuität setzen und auf den Grundsätzen der letzten
Kulturbotschaft aufbauen möchte – namentlich bei der Stärkung der kulturellen
Teilhabe, dem sozialen Zusammenhalt und der Unterstützung des kreativen Schaffens
und der Innovation. Für die Diskussionen sei es aber zentral, dass die Corona-
Notfallhilfen die zukünftige Förderung der Kultur nicht beeinflussten.
Umstritten waren, wie bereits im Nationalrat, einzig die Änderungen im Filmgesetz,
weshalb die WBK-SR in Absprache mit ihrer Schwesterkommission und dem Büro-SR
entschieden hatte, den «heissen Streifen» (Michel) ausserhalb der Kulturbotschaft zu
behandeln. Auch der Bundesrat sprach sich für die Herauslösung der Revision des
Filmgesetzes aus, da die Vorlage bereits in der Vernehmlassung umstritten gewesen sei.
Entsprechend trat der Ständerat seiner Kommission folgend ohne Gegenantrag auf alle
vom Bundesrat vorgeschlagenen acht Finanzierungsbeschlüsse – welche sich insgesamt
auf Kosten von CHF 934.5 Mio. beliefen – und auf vier der fünf Gesetzesänderungen
ein. 

In der Detailberatung zeigte sich die grundlegende Zustimmung zum Entwurf. So folgte
der Ständerat mehrheitlich den Vorschlägen des Bundesrates oder den Beschlüssen
des Nationalrates, welcher hauptsächlich Änderungen an der Höhe der
Finanzierungsbeschlüsse vorgenommen hatte. Insgesamt schuf der Ständerat nur zwei
Differenzen zum Nationalrat.

Eine erste Differenz schuf der Ständerat bei der Höhe der Finanzhilfen des BAK. Der
Bundesrat hatte hierfür Gelder in der Höhe von CHF 145.1 Mio. vorgesehen, der
Nationalrat hatte diesen Betrag jedoch zugunsten von «Memoriav» um CHF 1.2 Mio.
erhöht. Eine Minderheit Baume-Schneider (sp, JU) wollte den Betrag für Memoriav
aufgrund von dessen zentraler Rolle im audiovisuellen und akustischen Bereich gemäss
Nationalrat erhöhen.
Dieselbe Minderheit forderte eine Erhöhung der Finanzhilfen für die «Fotostiftung der
Schweiz» um CHF 800'000. So habe etwa die EDK darauf hingewiesen, wie wichtig
Erinnerungspolitik sei, welche die schweizerische Fotostiftung durch regelmässige
Ausstellungen zu wichtigen Fotobeständen des Bundes fördere. 
Gemäss Kommissionssprecher Michel wollte eine knappe Mehrheit der WBK-SR in
beiden Punkten der Fassung des Bundesrates folgen. Zum einen erachtete die Mehrheit
eine Erhöhung der Mittel zugunsten von Memoriav nicht als nötig, da die SRG neu selbst
für die Archivierung ihres Materials verantwortlich sei, wodurch der Bundesauftrag
kleiner geworden sei für die Organisation. Zum anderen sehe die Mehrheit ein, dass bei
der Schweizer Fotostiftung zwar Finanzbedarf bestehe, aber die bei Memoriav frei
gewordenen finanzielle Mittel könnten die Kosten der Schweizer Fotostiftung
zumindest grösstenteils auffangen, wie Michel argumentierte. Berset fügte hinzu, dass
in der Fassung des Bundesrates bereits eine Erhöhung der Mittel um CHF 800'000 für
die Schweizer Fotostiftung enthalten seien. In der Folge hiess der Ständerat nur die
Erhöhung des Betrags für die schweizerische Fotostiftung mit 35 zu 4 Stimmen (bei 1
Enthaltung) gut.

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Im Bereich Sprache und Verständigung befasste sich der Ständerat mit zwei
Minderheitsanträgen für eine Erhöhung des Budgets und schuf eine weitere Differenz
zum Nationalrat. Die Mehrheit der WBK-SR wollte hier der bundesrätlichen Version
folgen, welche einen Zahlungsrahmen von CHF 68.8 Mio. vorgesehen hatte. Eine
Minderheit I Carobbio Guscetti (sp, TI) verlangte, dem Nationalrat zu folgen, der für die
Förderung der rätoromanischen Sprache zusätzlich CHF 1.2 Mio. zugesagt hatte. Diese
Vorlage sei ein «Kernelement der Kulturbotschaft», da es hier um die Stärkung des
nationalen Zusammenhalts durch die Förderung der Mehrsprachigkeit gehe,
begründete die Minderheitensprecherin ihren Antrag. Es sei wichtig, dass auch der
grosse Teil der rätoromanisch sprechenden Menschen, die ausserhalb des Kantons
Graubünden lebten, gefördert würden, wofür es mehr Mittel als die CHF 0.4 Mio.,
welche der Bundesrat vorgesehen hatte, brauche. 
Eine Minderheit II Gapany (fdp, FR) verlangte zusätzliche Mittel in der Höhe von CHF 10
Mio. für die Förderung der Strategie «Austausch und Mobilität». Ziel dieses Programms
sei es, Sprachaufenthalte von Schülerinnen und Schülern sowie von Lernenden und
Lehrpersonen in der Schweiz zu fördern. Dieses Programm werde aber bisher nur von
drei Prozent der Jugendlichen genutzt, dies obwohl die Schulzeit der ideale Zeitpunkt
für einen solchen Austausch und das Erlernen einer Sprache sei. Zudem sei er enorm
wichtig für den Erhalt der Sprachenvielfalt und für die Förderung des Zusammenhalts
zwischen den Schweizer Sprachregionen, welche ein wichtiger Pfeiler der Schweizer
Identität sei, argumentierte Gapany. Bundesrat Alain Berset machte das Problem aber
nicht bei den Finanzen, sondern bei den fehlenden organisatorischen Strukturen aus,
welche zuerst aufgebaut werden müssten. Im Ständerat obsiegte schliesslich die
Minderheit II Gapany mit 26 zu 17 Stimmen gegen die Minderheit I Carobbio Guscetti.
Letztere hatte sich zuvor mit 37 zu 4 Stimmen (2 Enthaltung) klar gegen die
Kommissionsmehrheit durchgesetzt. 

Neben den Minderheitsanträgen für eine Erhöhung der Mittel stellte Jakob Stark (svp,
TG) fünf Minderheitsanträge auf Kürzungen des vom Bundesrat vorgeschlagenen
Budgets. Konkret wollte Stark die geplante reale Erhöhung der Mittel  – CHF 34.7 Mio. –
über fünf Bereiche hinweg kürzen. Es könne nicht sein, dass gleichzeitig ein «Covid-19-
Notgesetz» verabschiedet und das Kulturbudget erhöht würde. Er sei nicht gegen die
Covid-19-Unterstützung im Kulturbereich und unterstütze die Richtung der
Kulturbotschaft, jedoch erfordere die Covid-19-Pandemie auf allen Seiten Opfer,
sodass momentan lediglich die reine Sicherung des Status quo möglich sei. Gemäss
Kommissionssprecher Michel erachte die Mehrheit der WBK-SR das vom Bundesrat
vorgesehene Wachstum von 2.6 Prozent (einschliesslich Teuerung) im Kulturbereich
hingegen als angemessen. Auch so werde der Grossteil der Kulturfinanzierung weiterhin
von den Kantonen, Gemeinden und Privaten geleistet, zudem setze die Kultur
weitgehend auf freiwilliges Engagement. Weiter sei es nicht angebracht, präventiv
Kürzungen aufgrund potenzieller pandemiebedingter Mehrkosten vorzunehmen – die
Kulturbotschaft sei ein ordentliches Geschäft und dürfe nicht mit der
ausserordentlichen Lage der Pandemie vermischt werden. Der Ständerat lehnte in der
Folge sämtliche Anträge von Jakob Stark ab. 

In den Gesamtabstimmungen hiess die kleine Kammer alle Ausgaben und
Gesetzesentwürfe einstimmig oder mit vereinzelten Gegenstimmen und Enthaltungen
gut, womit 10 der 12 Vorlagen bereinigt werden konnten. Die beiden anderen Vorlagen
gingen mit den beschlossenen Differenzen zurück an den Nationalrat. 43

Noch in der Herbstsession 2020 bereinigte das Parlament die verbliebenen zwei
Differenzen der Kulturbotschaft 2021-2024.

Bei der ersten Differenz handelte es sich um die Frage, wie hoch die Finanzhilfen des
BAK ausfallen sollten. Der Nationalrat wollte das bundesrätliche Budget um CHF 1.2 Mio.
für «Memoriav» aufstocken, der Ständerat stattdessen um CHF 800'000 für die
schweizerische Fotostiftung. Eine Mehrheit der WBK-NR wollte an der nationalrätlichen
Version festhalten, da sie die Förderung von «Memoriav» als dringend notwendig
erachtete, während eine Minderheit Gutjahr (svp, TG) in Anbetracht der tieferen
Aufgabenlast von Memoriav, weil der SRG neu die Archivierung selbst durchführt, auf
eine Aufstockung verzichten wollte. Die dadurch freiwerdenden Mittel könnten bei der
Schweizer Fotostiftung eingesetzt werden, wie Gutjahr argumentierte. Mit 99 zu 96
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) folgte der Nationalrat knapp seiner
Kommissionsmehrheit. Ebenfalls erfolglos (mit 114 zu 81 Stimmen bei 3 Enthaltungen)
blieb eine Minderheit Fivaz (gp, NE), welche auch die vom Ständerat beschlossene
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Aufstockung für die Fotostiftung vornehmen wollte. 
Der Ständerat folgte daraufhin stillschweigend der Version des Nationalrates, womit die
erste Differenz beseitigt werden konnte. Es liege in der Entscheidungsmacht des
Bundesrates, welcher Organisation welche Beträge zugesprochen würden, hatte
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) zuvor erläutert.

Beim Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für den Bereich «Sprache und
Verständigung» sprach sich die WBK-NR erneut für die nationalrätliche Aufstockung
zur Förderung der rätoromanischen Sprache und gegen die ständerätliche Aufstockung
für die Strategie «Austausch und Mobilität» aus, während eine Minderheit Locher
Benguerel (sp, GR) die zusätzlichen Mittel für Sprachaufenthalte sprechen wollte – auch
in Anbetracht einer angenommenen Motion der WBK-NR (Mo. 20.3918). Der Nationalrat
folgte seiner Kommissionsmehrheit, woraufhin der Ständerat auch diesem Entscheid
beipflichtete. Mit 23 zu 21 Stimmen sprach er sich in Übereinstimmung mit der
Kommissionsmehrheit gegen einen Kompromissvorschlag von Johanna Gapany (fdp, FR)
für eine um die Hälfte reduzierte Aufstockung um CHF 5 Mio. aus. 

Da damit alle Differenzen bereinigt waren, war die Vorlage noch in derselben Session
für die Schlussabstimmungen bereit. Abgestimmt werden musste derweil nur noch
über die vier Bundesgesetzesänderungen, da die bereits genehmigten Finanzbeschlüsse
nicht dem Referendum unterlagen und somit keine Schlussabstimmungen nötig waren. 
Beide Kammern nahmen in der Folge alle vier Gesetzesänderungen deutlich mit
einzelnen Gegenstimmen und Enthaltungen, oder gar einstimmig an. Alle Stimmen
gegen die Vorlagen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. Als einziges Geschäft
der Kulturbotschaft 2021-2024 war somit die Revision des Filmgesetzes noch offen, mit
welcher sich der Ständerat in der Sommersession 2021 als Zweitrat befasste. 44

Mit einer im Sommer 2020 im Zuge der Behandlungen der Kulturbotschaft 2021–2024
eingereichten Motion wollte die WBK-SR den Bundesrat beauftragen, dem Parlament
bis Ende 2022 ein Konzept zur Pflege des Kulturerbes der Schweiz vorzulegen. Dieses
Rahmenkonzept sei gemäss Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) insofern
von Nöten, als die Frage des Kulturerbes und des kulturellen Gedächtnisses zwar in der
Kulturbotschaft aufgegriffen worden sei, jedoch eine sehr bruchstückhafte und
insgesamt enttäuschende Gesamtschau darstelle. Dies sei insofern auch relevant, da
das BAK am 1. Mai 2008 zum ersten und letzten Mal eine übergeordnete Strategie in
diesem Bereich überhaupt zur Diskussion gestellt habe, für welche es aber gemäss dem
damaligen Bundesrat noch keinen konkreten Handlungsbedarf gegeben habe. Gerade
angesichts der fortschreitenden Entwicklung u.a. in den Bereichen der
Internationalisierung, Digitalisierung oder Multikulturalität müsse man gemäss der
Kommission die Frage des Handlungsbedarfs heute neu beurteilen. Der gesetzte
Zeitpunkt von Ende 2022 biete zum einen ausreichend Bearbeitungszeit, mitunter auch
für eine entsprechende Mitwirkungsmöglichkeit der Kantone, und erlaube zum anderen
eine Integration des Konzeptes in die bevorstehende Kulturbotschaft 2025–2028.
Während der Wintersession 2020 erläuterte Kulturminister Alain Berset im Ständerat
die befürwortende Position des Bundesrates zur Motion. In Anbetracht der neueren
Entwicklungen und veränderter Rahmenbedingungen – 2008 gab es noch keine
grundlegende Kulturbotschaft und 2020 trat die 2019 vom Parlament ratifizierte Faro-
Konvention in Kraft – seien die Umstände für eine Neuaufnahme der Beratungen
durchaus gegeben. Zudem habe man sich während der im Rahmen des Nationalen
Kulturdialogs geführten Diskussionen im November 2020 dafür ausgesprochen, das
kulturelle Erbe für 2021 als prioritär ins Arbeitsprogramm aufzunehmen. Im Ständerat
schien es diesbezüglich keine Einwände zu geben, wurde der Antrag doch
stillschweigend angenommen und für weitere Beratungen an den Nationalrat
überwiesen. 45

MOTION
DATUM: 15.12.2020
MELIKE GÖKCE

Nachdem der Ständerat die Revision des Bundesgesetzes über Filmproduktion und
Filmkultur (Filmgesetz, FiG) in der Herbstsession 2020 aus der Kulturbotschaft 2021-
2024 herausgelöst hatte, behandelte er sie erstmals in der Sommersession 2021 im
Detail. In der Zwischenzeit hatte die WBK-SR ihre Vorberatung im Februar 2021
unterbrochen, um weitere Informationen der Verwaltung zu den Auswirkungen der
vorgesehenen Investitionspflicht in unabhängige Schweizer Filme abzuwarten. Ende
April 2021 konnte die Kommission ihre Vorberatung abschliessen. 

Wie Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) zu Beginn der Eintretensdebatte
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erklärte, stehe der Schweizer Film vor diversen Herausforderungen. So würden etwa
ausländische Koproduktionen trotz der im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2020
eingeführten Filmstandortförderung zunehmend stagnieren. Gleichzeitig steige die
Konkurrenz für Schweizer TV-Sender durch Online-Streamingplattformen wie Netflix,
die überdies trotz enormer Wertschöpfung in der Schweiz keiner Filmförderpflicht
unterstünden. Die aktuelle Gesetzesrevision sollte daher «gleich lange Spiesse für alle»
schaffen, wie Kulturminister Berset erklärte. Eintreten war derweil unbestritten.

In der Detailberatung schuf der Ständerat bei fünf Minderheitsanträgen insgesamt vier
Differenzen zum Nationalrat.

Die erste Differenz betraf die Frage, ob gewinnorientierte Unternehmen finanzielle
Unterstützung vom Bund erhalten sollen oder nicht. Dabei folgte der Ständerat mit 27
zu 17 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit und entschied, diese Unternehmen nicht
komplett von der Unterstützung auszuschliessen, sondern einmalige Betriebsbeiträge,
etwa an spezifische Projekte wie die kommerziellen Filmfestivals in Locarno oder
Zürich, weiterhin zu erlauben. Der Nationalrat hatte entschieden der Version des
Bundesrates zu folgen und diese Unternehmen auszuschliessen. Eine Minderheit um
Johanna Gapany (fdp, FR) hatte erfolglos gefordert, die Unterstützung ohne
Einschränkungen zu erlauben.

Zweitens stellte sich die Frage, welche Unternehmen von der Investitionspflicht
ausgeschlossen werden sollten. Eine Minderheit Würth (mitte, SG) wollte hier dem
Nationalrat folgen und Schweizer TV-Anbietende und Netzbetreibende gänzlich von der
Investitionspflicht befreien. Eine Kommissionsmehrheit wollte hingegen nur die SRG
von der Investitionspflicht ausnehmen. Deren Ausnahme sei gemäss
Kommissionssprecher Michel legitim, weil sie im Rahmen des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG) bereits einen eigenen, umfassenden
Filmförderungsauftrag habe. Der Ständerat folgte mit 31 zu 13 Stimmen (bei 1
Enthaltung) der Mehrheit und beschränkte die Ausnahme auf die SRG.

Am umstrittensten war schliesslich die Frage der Höhe der Investitionspflicht und der
Schaffung einer Ersatzabgabe. Dass es eine Abgabe geben solle, welche über vier Jahre
hinweg getätigt werden muss, wie es der Nationalrat vorgeschlagen hatte, sei gemäss
Michel in der Kommission als einziges unbestritten – zu den restlichen Punkten lagen
dem Ständerat drei Minderheitsanträge vor.
Die Mehrheit der WBK-SR wollte gemäss Michel auf die 4 Prozent bestehen und dafür
die Möglichkeit zur Anrechenbarkeit von Werbeleistungen von maximal CHF 500'000
einführen. Gemäss Verwaltung würde dies auf eine Erhöhung der Mittel um etwa CHF 18
Mio. hinauslaufen, was gemäss Kommissionsmehrheit angemessen sei. Ginge man
tiefer, sei zu erwarten, dass keine der antizipierten Effekte für den Schweizer Film
erreicht werden würden, wie Michel zu Bedenken gab.
Eine Minderheit Gmür-Schönenberger (mitte, LU) beantragte, dem Bundesrat zu folgen,
die Investitionspflicht auf mindestens 4 Prozent festzulegen und die Möglichkeit einer
Ersatzabgabe beizubehalten. Die Einnahmen aus dieser Ersatzabgabe würden dann an
das BAK fliessen, welches diese Gelder zweckgebunden für die Filmförderung einsetzen
sollte. Bereits bei der im Rahmen des RTVG eingeführten Abgabepflicht für Schweizer
TV-Sender sei es kaum zu Ersatzabgaben gekommen, da der Anreiz der direkten
Investition gross genug sei, erklärte Gmür-Schönenberger ihren Antrag. Die
Nachzahlung gemäss Kommissionsmehrheit würde hingegen lediglich zu mehr
Bürokratie führen.
Jakob Stark (svp, TG) machte mit einer weiteren Minderheit einen Kompromissvorschlag
zwischen dem Bundesrat (4%) und dem Nationalrat (1%), wobei die Investitionshöhe 2
Prozent betragen sollte. 
Die dritte Minderheit um Benedikt Würth stellte die Frage, welche Leistungen an die
Investitionspflicht angerechnet werden können sollen. Er forderte, dass
Eigenproduktionen zu mindestens 50 Prozent angerechnet werden könnten, womit die
Situation der regionalen und nationalen TV-Sender verbessert werden könnte. Die
Kommissionsmehrheit lehnte diese Forderung ab, weil damit das eigentliche Ziel dieser
Gesetzesrevision – das unabhängige Filmschaffen in der Schweiz zu fördern – verfehlt
würde. Da unter Eigenproduktionen auch Formate wie Reality Shows oder Werbungen
verstanden werden könnten, profitierten von dieser Regelung gemäss Michel
mehrheitlich ausländische Werbefenster und Online-Dienste. Der Nationalrat war dem
Bundesrat gefolgt, welcher keine solchen Anrechnungen vorgesehen hatte.
In der Folge setzte sich die Minderheit Gmür-Schönenberger gegen die
Kommissionsmehrheit (mit 23 zu 22 Stimmen) durch, während die Minderheit Stark (31
zu 14 Stimmen) und die Minderheit Würth (29 zu 16 Stimmen) abgelehnt wurden. Damit
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beschloss der Ständerat folglich, eine Investitionspflicht von 4 Prozent mit der
Möglichkeit einer Ersatzabgabe einzuführen. Angerechnet werden dürften zudem
Werbeleistungen bis zu CHF 500'000, aber keine Eigenproduktionen. Damit schuf der
Ständerat die zwei letzten Differenzen zum Nationalrat.

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Entwurf mit 35 zu 9 Stimmen (bei 1
Enthaltung) an und gab ihn mit vier offenen Differenzen zurück an die grosse Kammer. 46

Nachdem der Nationalrat in der Sommersession 2021 über das neue Bundesgesetz über
den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele befunden hatte, kam der
Gesetzesentwurf im August 2021 an die vorberatende WBK-SR. Diese entschied
anfänglich, weitere Auskünfte von der Verwaltung einzuholen. Im November 2021 trat
sie dann mit 10 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) auf den Entwurf ein. Die Mehrheit sei
jedoch der Meinung gewesen, dass die Regelungsdichte in Anbetracht dessen, dass sich
Anbietende von Streamingdiensten und Videospielen teilweise bereits selbstdefinierten
Regeln zum Jugendschutz unterworfen hätten, zu hoch sei. Deshalb beauftragte die
Kommission die Verwaltung damit, konzeptionelle Änderungsvorschläge auszuarbeiten,
um das Gesetz zu entschlacken, wie aus einer Medienmitteilung der WBK-SR
hervorging. Im April 2022 fanden die Vorberatungen ein Ende und der Gesetzesentwurf
wurde mit diversen Änderungsanträgen an den Ständerat weitergereicht, welcher sich
in der Sommersession 2022 zuerst mit Eintreten auf die Vorlage beschäftigte. 
Grundsätzlich teile die WBK-SR das Ziel des Bundesrates, Kinder und Jugendliche
ausreichend vor Inhalten in den Bereichen Film und Video, die nicht für sie geeignet
sind, zu schützen, eröffnete Matthias Michel (fdp, ZG) als Kommissionssprecher die
Eintretensdebatte im Ständerat. Insbesondere die Koregulierung, gemäss der die
Akteurinnen und Akteure der verschiedenen Branchen sich zusammen mit Expertinnen
und Experten des Jugendschutzes auf Regelungen verständigen sollen, sehe die WBK-
SR als äusserst wichtig an, da damit auf den bereits existierenden
Selbstregulierungsinitiativen einzelner Branchen aufgebaut werden könne. Da die
Regelungsdichte genau hier am grössten sei und gemäss der Verwaltung eine
Entschlackung dieses Teils die Lücken im Jugendschutz nicht mehr genügend decken
würde, verzichte die Kommission auf die ursprünglich von ihr angeforderten
konzeptionellen Änderungen, wie Michel erklärte. Da kein Antrag auf Nichteintreten
gestellt worden war, folgte der Ständerat stillschweigend seiner Kommission und trat
auf den Gesetzesentwurf ein.

Bei der Detailberatung schuf die kleine Kammer mehrere Differenzen zum Nationalrat,
sowohl auf Anraten der Kommissionsmehrheit als auch auf Anträge von
Kommissionsminderheiten.
So entschied der Ständerat etwa entsprechend einer Kommissionsmehrheit, die
strengere Zielformulierung für Streamingdienste an jene für Plattformen wie Youtube
anzugleichen und sie somit zu lockern (28 zu 13 Stimmen). Laut Kommissionssprecher
Michel soll damit eine Gleichbehandlung dieser beiden Akteure erreicht werden. Eine
erfolglose Minderheit, angeführt von Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU), wollte an der
bundesrätlichen Version festhalten, die gemäss ihrer Ansicht den Wünschen von vielen
Eltern besser entsprochen hätte. 
Einer unbestrittenen Kommissionsmehrheit folgend entschied der Ständerat ferner
stillschweigend, die vom Nationalrat beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung des
Suchtpotenzials durch Mikrotransaktionen aus der Gesetzesvorlage zu streichen. Für
die Kommission hatte Michel argumentiert, dass dieser Aspekt in einem anderen Gesetz
umfassender geregelt werden könne.
Als weitere Differenz strich der Ständerat auf Anraten seiner Kommissionsmehrheit den
Absatz, dass für jene Medien, welche bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes bereits auf
dem Markt gewesen waren, Regeln für die Alterskennzeichnung gefunden werden
müssten (26 zu 19 Stimmen). Die Branche habe bereits genügend Anreize,
Alterskennzeichnungen von sich aus einzuführen, da die Medien sonst automatisch in
die höchste Altersstufe fallen würden, so Michel. Dies mache die verlangte Regelung
überflüssig. Eine Minderheit, erneut angeführt von Baume-Schneider, wollte hier der
Fassung des Bundesrates und des Nationalrats folgen. 
Seiner Kommissionsminderheit folgend beschloss der Ständerat sodann weiter mit 23
zu 19 Stimmen, die vom Bundesrat vorgeschlagene Klausel, dass das Mindestalter
prinzipiell nicht mehr als zwei Jahren unterschritten werden dürfe – egal wie alt die
Begleitperson ist –, zu streichen. Für Veranstaltende, die Filme oder Videospiele an
öffentlichen Anlässen zugänglich machen, sei die Kontrolle des Mindestalters nicht
umsetzbar und damit könne auch nicht vermieden werden, dass Medien online und
potentiell ohne jegliche Kontrolle konsumiert würden, wie Hannes Germann (svp, SH)
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für die Kommissionsminderheit erfolgreich ausführte. Kulturminister Alain Berset
argumentierte erfolglos dagegen: Auch wenn es Zuhause zu Missachtungen der
gesetzlichen Altersgrenze kommen könne, ändere dies nichts an der Verantwortung der
Wirtschaft, dafür zu sorgen, dass dies in der Öffentlichkeit nicht möglich sei. 
Als weitere grössere Differenz zum Nationalrat strich der Ständerat einer weiteren
Kommissionsminderheit folgend den von der grossen Kammer eingefügten Passus,
wonach der Bund die Medienkompetenz und Prävention bei Kindern und Jugendlichen
fördern solle (24 zu 18 Stimmen). Solche Regelungen hätten in einem
«Marktregulierungsgesetz» wie dem vorliegenden laut Minderheitensprecher Jakob
Stark (svp, TG) nichts verloren. Baume-Schneider hielt im Namen der
Kommissionsmehrheit fruchtlos dagegen, dass es ein wichtiger Bestandteil dieses
Gesetzes sei, den Jugendlichen beizubringen, wie sie verantwortungsvoll mit den
Medien umgehen können.
Mit weiteren kleineren Anpassungen, hauptsächlich bezüglich der verwendeten
Begriffe, wurde die Gesamtfassung sodann im Ständerat einstimmig mit 42 zu 0
Stimmen (bei 0 Enthaltungen) angenommen. Damit wurde der Gesetzesentwurf für die
Differenzbereinigung zurück an den Nationalrat geschickt. 47

In der Herbstsession 2022 – knapp eine Woche nach dem Nationalrat – befasste sich
der Ständerat mit der Differenzbereinigung zum neuen Bundesgesetz über den
Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele. Auf der Traktandenliste standen
noch vier Differenzen, auf welche der Nationalrat weiterhin bestanden hatte. Die
Mehrheit der vorberatenden WBK-SR wollte an zweien dieser Differenzen ebenfalls
weiterhin festhalten. 
Der Nationalrat hatte darauf bestanden, dass Expertinnen und Experten als ständige
Mitglieder in die Branchenorganisationen einzubinden seien. Die Räte hätten sich
bereits darauf geeinigt, dass auf den bestehenden Branchenorganisationen aufgebaut
werden solle, statt neue Jugendschutzorganisationen zu gründen, hielt
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) fest. Da die Branchenorganisationen
nebst Jugendschutzregelungen auch andere Themen behandeln würden, wie etwa
Fragen rund um den Markt, brauche es jeweils unterschiedliche Expertinnen und
Experten, womit es nicht sinnvoll sei, diese als ständige Mitglieder aufzunehmen. Der
Ständerat hielt in der Folge stillschweigend an dieser Differenz fest.
Auch bezüglich der Differenz zu den Mikrotransaktionen (Geldzahlungen z.B. für
virtuelle Güter in Computerspielen) folgte der Ständerat stillschweigend dem Antrag der
WBK-SR zur Streichung der Regelung. Die Mikrotransaktionen seien eine Funktion und
nicht eine inhaltliche Frage. Da sich solche technischen Fragen ständig ändern würden,
könne eine Regelung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes bereits wieder überholt sein,
argumentierte der Kommissionssprecher. 
Ein Entgegenkommen beantragte die Kommissionsmehrheit hingegen bezüglich der
Medienkompetenz. Inhaltlich spreche nichts gegen eine Förderung der
Medienkompetenz, da es hier nicht um Verbote, sondern um die Förderung der
Verantwortung von Eltern sowie Kindern und Jugendlichen gehe, betonte Michel. Und
auch wenn eine solche Regelung für die obligatorische Schulzeit in den
Handlungsbereich der Kantone falle, könne der Bundesrat ausserhalb dieses Bereichs,
im Sinne einer «Ergänzung der Anstrengungen der Kantone», durchaus aktiv werden.
Eine Kommissionsminderheit, angeführt von Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU),
wollte an der Differenz festhalten und die Medienförderung streichen. Es brauche hier
keine gesetzliche Regelung, da der Bund bereits aktiv sei. Auch sie verwies auf das
Prinzip der Subsidiarität und die Handlungskompetenz der Kantone. In der Folge
entschied der Ständerat mit 24 zu 20 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp, der
Minderheit zu folgen und von einer Ergänzung der Medienkompetenzförderung
abzusehen. Somit hielt er auch an dieser Differenz fest. Der Forderung des
Nationalrates, dass Filme und Videospiele, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes auf
den Markt kamen, auch eine Alterskennzeichnung erhalten müssen, kam der Ständerat
ohne Gegenantrag entgegen. 
Damit ging das Geschäft mit drei verbleibenden Differenzen abermals zurück an den
Nationalrat. 48
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Noch in der Herbstsession 2022 bereinigte das Parlament das neue Bundesgesetz über
den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele. Bei der erneuten Beratung
durch den Nationalrat waren noch drei Differenzen offen: die Pflicht zur
Kennzeichnung von Mikrotransaktionen, der Einbezug von Expertinnen und Experten als
ständige Mitglieder in den Branchenorganisationen und ein gesetzlicher Auftrag an den
Bund zur Förderung der Medienkompetenz. 
Gemäss Kommissionssprecher Matthias Aebischer (sp, BE) habe sich die WBK-NR «im
Sinne einer Bereinigung» entschieden, dem Ständerat in den ersten beiden Differenzen
entgegen zu kommen. Für die Problematik der Mikrotransaktionen wolle die WBK-NR
eine Kommissionsmotion einreichen, um das Problem entweder im Geldspielgesetz
oder im Konsumenteninformationsgesetz zu regeln. Nachdem der Bundesrat und die
Verwaltung der WBK-NR versichert hatten, dass der Bundesrat einschreiten könne, falls
die Expertinnen und Experten in den Branchenorganisationen übergangen werden
sollten, entschied die WBK-NR einstimmig, dem Ständerat zu folgen und es den
Branchenorganisationen zu überlassen, wie sie die Expertinnen und Experten einbinden
wollen.
Umstritten blieb die Frage, ob der Bundesrat «Massnahmen zur Förderung der
Medienkompetenz und Prävention» ergreifen solle oder nicht. Eine Mehrheit der WBK-
NR wollte mit 15 zu 10 Stimmen daran festhalten – einzig gestrichen werden sollte der
Absatz, «dass der Bund die Kantone bei der Ausarbeitung und Weiterentwicklung von
Angeboten zur Medienkompetenz unterstützen» könne. Eine Minderheit um Christian
Wasserfallen (fdp, BE) wollte hingegen dem Ständerat folgen und auf die neue
Bundeskompetenz im Gesetz gänzlich verzichten. Der Nationalrat folgte mit 108 zu 75
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) jedoch seiner Kommissionsmehrheit.

Der Ständerat lenkte in der Folge auf den Mehrheitsantrag der WBK-SR ein, welche die
Förderung der Medienkompetenz im Gesetz aufnehmen wollte, zumal der grösste
Konfliktpunkt gemäss Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG), die
Kompetenzverschiebung von den Kantonen zum Bund, mit dem angepassten Vorschlag
des Nationalrats wegfalle. Gegen einen Minderheitsantrag von Jakob Stark (svp, TG)
nahm der Ständerat diese letzte Änderung am Entwurf mit 23 zu 20 Stimmen an.

Nach gut zwei Jahren kam das neue Bundesgesetz über den Jugendschutz in den
Bereichen Film und Videospiele Ende September 2022 mit der Schlussabstimmung zu
einem Abschluss. Der Nationalrat nahm das Gesetz mit 131 zu 56 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) an. Einzig die geschlossen stimmende SVP-Fraktion sowie eine
Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion lehnten das neue Bundesgesetz ab. Die kleine
Kammer nahm das neue Bundesgesetz mit 40 zu 3 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an.
Hier stammten die Stimmen gegen das Gesetz von Mitgliedern der SVP. 49
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